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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 27. November haben Sie eine 
weitreichende Entscheidung über die 
Entwicklung der Grundschulstruktur 
Odenthals getroffen und den Ratsbe-
schluss vom 28. Juni 2016 mit deutli-
cher Mehrheit bestätigt. Das bedeutet, 
dass ab dem Schuljahr 2017/2018 die 
Grundschule Neschen im Schulver-
bund mit der Grundschule Odenthal 
geführt wird. Für die recht hohe Betei-
ligung von 42 Prozent an dieser wichti-
gen Abstimmung danke ich Ihnen ganz 
herzlich; es war der erste Bürgerent-
scheid, den Odenthal durchgeführt hat 
und somit für uns alle eine besondere 
Herausforderung. Ob ein Neubau oder 
die Sanierung die beste Lösung ist, wird 
die Verwaltung gemeinsam mit dem zu-
ständigen Ausschuss nun beraten. Ziel 

soll es sein, sehr bald ein tragfähiges 
Konzept vorzulegen und die Baumaß-
nahme zu beginnen.
Der Bürgerentscheid hat die Bürge-
rinnen und Bürger stark bewegt. Viele 
Menschen setzten sehr großes En-
gagement und Herzblut dafür ein, dass 
die ihrer Meinung nach richtige Ent-
scheidung getroffen wird. Ich begrüße 
es, wenn sich Bürgerinnen und Bürger 
für eine politische Angelegenheit enga-
gieren und so am demokratischen Pro-
zess teilhaben.
Die nun gefällte Entscheidung wird von 
der Gruppe, die das Bürgerbegehren 
initiiert hat, vollumfänglich akzeptiert. 
Jetzt ist es an der Zeit, wieder aufei-
nander zuzugehen und gemeinsam 
nach vorne zu schauen; dies ist auch 
das erklärte Ziel aller politischen Partei-

en im Rat der Gemeinde. Deshalb bit-
te ich Sie herzlich: Sehen Sie in Ihrem 
Nachbarn oder Bekannten, auch wenn 
er vielleicht anderer Meinung ist, nicht 
länger den Gegner, sondern reichen Sie 
sich die Hand. Nur die Gemeinschaft 
macht uns stark. Der Zusammenhalt 
in der dörflichen Struktur prägt unser 
Heimatgefühl in Odenthal. Lassen Sie 
uns gemeinsam die Advents- & Weih-
nachtszeit nutzen, um uns auf die we-
sentlichen Werte des Gemeingefühls zu 
besinnen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
frohe und gesegnete Weihnachten!
Ihr Bürgermeister

	

Das Odenthaler Rathaus im Schnee. Bild: David Bosbach
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Buchstabe a bis c und § 45 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes für erforder-
lich halten.
Der Einspruch ist beim Wahlleiter in 
51519 Odenthal, Altenberger-Dom-Str. 
31, schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären.
Odenthal, den 25.10.2016
Gemeinde Odenthal
Wahlleiter
gez. Bosbach

		Allgemeinverfügung 
über das Verbot des 
Mitführens, Benutzens und 
des Verkaufs von Glas- und 
anderen Getränkebehält- 
nissen an Weiberfastnacht 

Hiermit wird gemäß § 35 Satz 2 Ver-
waltungsverfahrensgesetz Nordrhein- 
Westfalen (VwVfG NRW) in Verbindung 
mit § 14 Abs. 1 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungs-
behörden (Ordnungsbehördengesetz) 
Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) in 
den jeweils gültigen Fassungen folgen-
de Allgemeinverfügung erlassen:
1.  Jeweils für Weiberfastnacht ist im 

unter Nummer 2 näher festgelegten 
Bereich der Gemeinde Odenthal, 
Ortsteil Voiswinkel in der Zeit zwi-
schen 12.00 Uhr und 18.30 Uhr das 
Mitführen, die Benutzung und der 
Verkauf von Glasbehältnissen, das 
heißt alle Behältnisse, die aus Glas 
hergestellt sind (wie zum Beispiel 
Flaschen und Gläser), außerhalb 
von geschlossenen Räumen unter-
sagt. Dasselbe gilt für Getränkebe-
hältnisse aus anderen Materialien, 
wenn diese ein Volumen von 0,50 
Litern übersteigen. Ausgenommen 
von diesem Verbot ist das Mitführen 
entsprechender Getränkebehältnis-
se durch Personen, welche diese 
offensichtlich und ausschließlich zur 
unmittelbaren Mitnahme zur häus-
lichen Verwendung bei sich führen 
oder als Zulieferer für die innerhalb 
des definierten Bereichs ansässigen 
Gewerbebetriebe oder Privathaus-
halte tätig sind.

2.  Der räumliche Geltungsbereich 
erstreckt sich auf die Odenthaler 
Strasse von der Hausnummer 68 a 
(vor der Einmündung zur Küchen-
berger Strasse) und der Hausnum-
mer 19 (hinter der Einmündung zu 
Im Sonnenberg). Auf der St.-En-
gelbert-Str. vom Kreuzungsbereich 
Odenthaler Str. bis zur Kreuzung 
Kirchweg. Das Verbot erstreckt 
sich auf die alle dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Flächen (Ver-
kehrsflächen) unabhängig von den 
Eigentumsverhältnissen. Zu den 
Verkehrsflächen gehören insbe-
sondere: Straßen, Fahrbahnen ein-
schließlich der Geh- und Radwege; 
Plätze, einschließlich Stellflächen 
und Parkplätze für Fahrzeuge; Sei-

ten- und Sicherheitsstreifen; Trep-
pen und Rampen, einschließlich 
Treppen vor der Straßenfront der 
Häuser, soweit sie nicht eingefriedet 
sind; Ein- und Aufbauten der Ver-
kehrsflächen, insbesondere Licht-
zeichenanlagen, Ruhebänke, Bus-
haltestellen, Toiletteneinrichtungen, 
Abfall- und Wertstoffsammelbehäl-
ter. 

3.  Bei Zuwiderhandlung gegen die 
Ziffern 1 und 2 dieser Verfügung 
drohe ich für jeden Fall des Mitfüh-
rens, Benutzens oder Verkauf eines 
Glasbehältnisses ein Zwangsgeld in 
Höhe von 35 Euro je Glasbehältnis 
an. Dasselbe gilt für Getränkebe-
hältnisse aus anderen Materialien, 
wenn diese ein Volumen von 0,50 
Liter übersteigen. Für den Fall, dass 
das/die Glasbehältnis(se) darauf-
hin nicht aus der Verbotszone ent-
fernt wird/werden, drohe ich das 
Zwangsmittel des unmittelbaren 
Zwanges in Form der Wegnahme 
des mitgeführten Glasbehältnisses 
bzw. der mitgeführten Glasbehält-
nisse an. 

4.  Die sofortige Vollziehbarkeit dieser 
Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 
Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGo) angeordnet, mit der Folge, 
dass eine eventuell eingelegte Kla-
ge keine aufschiebende Wirkung 
hat.

5.  Diese Allgemeinverfügung gilt ge-
mäß § 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW 
mit dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag als bekanntgegeben.

Begründung:
Am Weiberfastnachtstag wird im Orts-
teil Voiswinkel als Höhepunkt des Stra-
ßenkarneval der traditionelle Karne-
valszug stattfinden. Dieser wird, durch 
seine Bekanntheit und Beliebtheit von 
sehr vielen, insbesondere jugendli-
chen Personen aus Odenthal und den 
umliegenden Städten und Gemeinden 
besucht. Zum Feiern gehört dabei auch 
regelmäßig der Konsum von alkoholf-
reien Getränken und alkoholischen Ge-
tränken. Die Beobachtungen von Polizei 
und Ordnungsbehörde der Gemeinde 
Odenthal haben in den letzten Jahren 
gezeigt, dass die Feiernden nicht nur 
an den vorhandenen Verkaufsständen 
ihre Getränke kaufen. Viele bringen 
sich die Getränke in Glasflaschen mit 
bzw. kaufen sich in den umliegenden 
Einzelhandelsgeschäften Getränke und 
konsumieren diese dann vor Ort. Die 
leeren Flaschen werden dann meist 
nicht ordnungsgemäß entsorgt, son-
dern einfach auf den Boden gestellt, in 
den Rinnstein geworfen, fallengelassen 
oder bewusst zerschlagen. Aufgrund 
der Vielzahl der Feiernden und der ent-
sorgten Flaschen werden die Glasbe-
hältnisse zu Stolperfallen. Die Flaschen 
werden bewusst und auch versehent-
lich weggetreten und zersplittert. Über-
dies wurde vermehrt versucht mit den 
Glasbehältnissen die Reifen der vor-

Rat und Verwaltung

		Bürgersprechstunden: 
Bürgermeister Lennerts 
vor Ort

Die Bürgersprechstunden des Bürger-
meisters Robert Lennerts im I. Quartal 
2017 finden an folgenden Terminen 
statt:
GGS Neschen
12.01.2017
18:00 – 20:00 Uhr
KGS Voiswinkel
18.01.2017
18:00 – 20:00 Uhr
KGS Burg Berge, Blecher
23.01.2017
18:00 – 20:00 Uhr
KGS Eikamp
30.01.2017 
18:00 – 20:00 Uhr
Markt Odenthal-Zentrum
im Zelt von Odenthal-Tourismus
07.02.2017, 07.03.2017, 04.04.2017
10:00 – 12:00 Uhr
Um Wartezeiten zu vermeiden wird um 
verbindliche Anmeldung unter Tel. 
02202/710 101 gebeten.

		Bekanntmachung
Das Ratsmitglied Herr Peter Merl, 
wohnhaft Oberbech 30, 51519 Odent-
hal hat am 19.09.2016 gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde Odenthal mit 
Ablauf des 30.09.2016 auf sein am 25. 
Mai 2014 für die Wahlperiode erwor-
benes Mandat im Rat der Gemeinde 
Odenthal verzichtet. Auch die Ersatz-
bewerber für das Mandat, Herr Tim 
Alexander Overath, Frau Gloria Gillrath 
und Herr Johannes Dünner haben die 
Berufung nicht angenommen.
Ich stelle hiermit nach § 45 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) für 
das Land Nordrhein-Westfalen fest, 
dass nach der Reserveliste der Par-
tei „Christlich Demokratische Union 
Deutschlands in Odenthal
Herr Markus Wißkirchen, Angerweg 10, 
51519 Odenthal das freie Mandat zu-
fällt. 
Herr Markus Wißkirchen hat am 
18.10.2016 die Wahl mit Wirkung vom 
selbigen Tage angenommen. 
Gegen die Gültigkeit der Entscheidung 
können:
a.  jeder Wahlberechtigte des Wahlge-

bietes
b.  die für das Wahlgebiet zuständige 

Leitung solcher Parteien und Wähl-
ergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie

c.  die Aufsichtsbehörde
binnen eines Monats vom Tage der 
Bekanntmachung ab Einspruch erhe-
ben, wenn sie eine Nachprüfung der 
Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 
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beirollenden Karnevalswagen zu zer-
stören. Die Reste der Glasflaschen und 
Scherben wuchsen in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich rasant an. Sie 
werden zu Stolperfallen, verursachen 
Verletzungen, werden bei körperlichen 
Auseinandersetzungen als gefährliche 
Waffen eingesetzt und können schließ-
lich bei Dienst- und Einsatzfahrzeugen 
der Polizei, Feuerwehr, Rettungs- und 
Hilfsdiensten, des Ordnungsdienstes 
sowie der Abfallentsorgung zu Reifen-
schäden führen. Insbesondere drohen-
de Reifenschäden an Fahrzeugen für 
den Rettungsdienst stellen ein erheb-
liches Gefahrenpotenzial dar, da ggfls. 
akute, lebensrettende Einsätze nur mit 
erheblicher Zeitverzögerung durchge-
führt werden können.
Zudem steigert sich durch den ver-
mehrten Alkoholgenuss bei diesen 
Veranstaltungen erfahrungsgemäß die 
Gewaltbereitschaft der Besucherinnen 
und Besucher, mit der Folge möglicher, 
erheblicher Verletzungen bei den Be-
troffenen. Nach den Erkenntnissen der 
Polizei und der Ordnungsbehörde ist 
die Hemmschwelle eine Flasche bzw. 
ein Glas als Wurfgeschoss gegen die 
Zugteilnehmer oder als Schlagwaffe zu 
verwenden, in der letzten Zeit deutlich 
gesunken. 
Bis einschließlich 2010 ging dies einher 
mit einem großen Müllproblem, insbe-
sondere bei Getränkeflaschen, -dosen 

eignetes Mittel zur entsprechenden Ge-
fahrenabwehr. Es steht auch kein mil-
deres Mittel zur Verfügung, mit dem der 
gleiche Erfolg erreicht werden könnte.
Hierdurch kann zwar nicht gänzlich aus-
geschlossen werden, dass unbefugter-
weise Glasbehältnisse in das Verbotsge-
biet zum dortigen Verbrauch gelangen. 
Es ist jedoch zu erwarten, dass der Ge-
brauch von Glas eine hinreichende Be-
schränkung erfährt, die ausreicht, den 
abzuwehrenden Gefahren wirksam zu 
begegnen. Der Nachteil für die Besucher 
und der angestrebte Erfolg stehen in ei-
nem vertretbaren Verhältnis zueinander. 
Der Schutz der Rechtsgüter der Feiern-
den, der Ordnungskräfte sowie der An-
wohner und Zugteilnehmer, speziell deren 
Gesundheit, ist ungleich wichtiger als der 
Nachteil, in einem abgegrenzten räumli-
chen Bereich keine bestimmten Geträn-
kebehältnisse mit sich führen zu dürfen.
Unter Beachtung des Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit (§ 15 OBG NRW) 
sind die Ausnahmen für die Verwen-
dung im häuslichen Bereich oder einer 
notwendigen Zulieferung aufgenom-
men. Damit soll eine ausreichende Ver-
sorgung der Privathaushalte und der 
Gewerbetreibenden sichergestellt sein. 
Ebenso wird so eine Benachteiligung 
der im Bereich liegenden Gewerbetrei-
benden ausgeschlossen. 
Der zeitliche Geltungsbereich ent-
spricht gezielt den in den letzten Jah-
ren eruierten Gefahrenzeiten, die durch 
Glas und Glasscherben entstehen.
Zu Ziffer 2:
Um eine wirkungsvolle Reduzierung 
von Glasbruchschäden und Schnittver-
letzungen zu gewährleisten, erstreckt 
sich der räumliche Geltungsbereich für 
die angeordnete Maßnahme auf Berei-
che, die sich in den vergangenen Jah-
ren als durch Glasscherben besonders 
gefährlich herauskristallisiert haben.
Die Grenzen des Geltungsbereichs 
werden unter Berücksichtigung der 
Erfahrungen der Polizei und der Ord-
nungsbehörde für erforderlich gehalten.
Der räumliche Geltungsbereich ent-
spricht den in der Vergangenheit als 
konfliktträchtig aufgefallenen Bereichen.
Zu Ziffer 3:
Die Androhung von Zwangsmitteln er-
folgt auf der Grundlage der §§ 55.60.62 
und 63 des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes für das Land Nordrhein- West-
falen- VwVG NRW.
Als mildestes Mittel wird bei Verstößen 
gegen das unter Ziffer 1 verfügte Mit-
führungs- und Benutzungsverbot auf 
der Grundlage des § 60 VwVG NRW zu-
nächst das Zwangsmittel des Zwangs-
geldes angedroht. Die Höhe des an-
gedrohten Zwangsgeldes ist geeignet, 
den Willen der Pflichtigen zu beugen. 
Sie ist auch verhältnismäßig (§ 58 VwVG 
NRW), weil die Höhe des angedrohten 
Zwangsgeldes in einem angemessenen 
Verhältnis zu seinem Zweck steht.

und Gläsern. Der Bereich um die Kreu-
zung Odenthaler Str. und St.-Engelbert- 
Str. war regelmäßig, schon nach kurzer 
Zeit von einem Scherbenmeer übersät.
Auch eine zügige Reinigung durch die 
beauftragten Abfallentsorger ist be-
dingt durch die Menge der entsorgten 
Glasbehältnisse nicht möglich.
Die Kräfte der Polizei, des Ordnungs-
amtes sowie der Hilfsorganisationen 
wurden in den letzten Jahren erheblich 
verstärkt. Sie reichen jedoch nicht aus, 
um die Gefahr, die von den Glasbe-
hältnissen und den damit verbundenen 
Scherben ausgeht, zu bannen oder zu-
mindest auf ein hinzunehmendes Maß 
zu reduzieren.
Der bundesweit zu beobachtende Trend 
der Aufweichung von moralischen und 
ethischen Werten und dem damit ein-
hergehenden Niveauverlust bis hin zur 
spontanen Bedürfnisbefriedigung und 
Rücksichtlosigkeit zeigt sich mit all sei-
nen negativen Begleiterscheinungen 
auch im Voiswinkeler Straßenkarneval.
Im einzelnen:
Zu Ziffer 1:
Nach § 14 Abs. 1 OBG NRW können 
die Ordnungsbehörden die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, um eine im 
einzelnen Falle bestehende Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
abzuwehren. Das Glasverbot ist ein ge-
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Wenn daraufhin das Glasbehältnis nicht 
aus der Verbotszone entfernt wird, wird 
gemäß § 62 VwVG NRW das Zwangs-
mittel des unmittelbaren Zwangs ange-
droht (in der Reihenfolge der Zwangs-
mittel als zweites, § 63 Abs. 2 S. 2 
VwVG NRW).
Gem. § 58 Absatz 3 VwVG NRW darf 
der unmittelbare Zwang nur angewen-
det werden, wenn andere Zwangsmittel 
nicht zum Ziel führen oder untunlich sind. 
Dies ist vorliegend der Fall, wenn das 
Zwangsgeld nicht zum entsprechenden 
Erfolg führt. Zweck des Mitführungs-, 
Benutzungs- und Verkaufsverbotes ist 
es, die am meisten frequentierten Be-
reiche von Glasgefäßen frei zu halten, 
um die oben beschriebenen Gefahren 
zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund 
muss auch ein Zwangsmittel angedroht 
werden, das zum sofortigen Erfolg 
führt. Nur durch dieses Zwangsmittel 
kann wirksam verhindert werden, dass 
Glas in den oben aufgeführten Bereich 
der Odenthaler Str. und der St.-En-
gelbert-Str. des Ortsteils Voiswinkel 
gelangt und dort benutzt wird. Die An-
wendung des unmittelbaren Zwangs ist 
auch verhältnismäßig.
Die Frist zur Erfüllung der Verpflichtun-
gen braucht nach den Vorgaben des 
§ 63 Abs. 1 S. 2 VwVG NRW hier nicht 
bestimmt zu werden, da im Wege die-
ser Allgemeinverfügung eine Unter-
lassung (hier: Unterlassung des Mit-
führens und Benutzens von Glas etc.) 
erzwungen werden soll.
Zu Ziffer 4:
Die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung -VwGO- in der zurzeit 
gültigen Fassung. Sie ist zum Schutze 
der Allgemeinheit notwendig, da nur so 
sichergestellt werden kann, dass die 
getroffene Anordnung unmittelbar voll-
ziehbar ist.
Das besondere Interesse an der soforti-
gen Vollziehung dieser Allgemeinverfü-
gung ergibt sich aus der Notwendigkeit 
der Beseitigung der bestehenden Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit. Eine 
verwaltungsgerichtliche Entscheidung 
abzuwarten wäre zum einen aufgrund 
der Gefahren für so bedeutende Indivi-
dual – Schutzgüter wie Gesundheit und 
Leben; zum anderen aber auch wegen 
der Gewährleistung freier Zugänge für 
Polizei, Rettungs- und Ordnungskräfte 
nicht möglich. Das Schutzinteresse die-
ser Schutzgüter überwiegt in diesem Fall 
gegenüber einem Interesse eines Betrof-
fenen an der aufschiebenden Wirkung.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Köln, Appell-
hofplatz, 50667 Köln erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die an-
gefochtene Verfügung soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Die 
Klage kann schriftlich, zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle oder in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungs- und Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO 
VG/FG NRW) erhoben werden. Wird 
die Klage schriftlich erhoben, so wird 
die Frist nur gewahrt, wenn die Klage-
schrift bis zum Ablauf der angegebe-
nen Frist bei Gericht eingegangen ist. 
Für den Fall, dass diese Frist durch das 
Verschulden eines Ihrer Bevollmäch-
tigten versäumt werden sollte, würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Allgemeinverfügung 
wird hiermit gemäß § 41 Abs. 3 und 
4 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht.
Odenthal, den 30.11.2016
Gemeinde Odenthal
Der Bürgermeister
als örtliche Ordnungsbehörde
Robert Lennerts
Bürgermeister

		Winterdienst / 
Schneeräumpflicht

Zur Straßenreinigung gehört auch die 
Winterwartung. 
Diese umfasst insbesondere das 
Schneeräumen auf Gehwegen sowie 

das Bestreuen der Gehwege, Fußgän-
gerüberwege und gefährlichen Stellen 
auf Fahrbahnen bei Schnee- und Eis-
glätte. Dabei gelten folgende Maßga-
ben:
•  Alle Anlieger haben die Gehwe-

ge in einer für den Fußgänger er-
forderlichen Breite vom Schnee 
freizuhalten. Das gilt auch, wenn 
der Gehweg nicht erkennbar von 
der Fahrbahn abgesetzt ist (sog. 
Mischverkehrsflächen). Bei Eis- und 
Schneeglätte sind die Gehwege so-
wie die Fußgängerüberwege mit ab-
stumpfenden Stoffen (Asche, Gra-
nulat, Sand etc.) zu bestreuen.

•  Streusalz soll wegen der umwelt-
schädlichen Wirkung nur dann ver-
wendet werden, wenn das Bestreu-
en mit abstumpfenden Stoffen nicht 
zur ausreichenden Beseitigung der 
Eis- und Schneeglätte führt.

•  In der Zeit von 07.00 - 20.00 Uhr 
gefallener Schnee und entstande-
ne Glätte sind nach Beendigung 
des Schneefalls bzw. nach dem 
Entstehen der Glätte unverzüglich 
zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr ge-
fallener Schnee und entstandene 
Glätte sind werktags bis 07.00 Uhr, 
sonn- und feiertags bis 09.00 Uhr 
des folgenden Tages zu beseitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flä-
chen dürfen nicht mit Salz bestreut, 
salzhaltiger Schnee darf auf ihnen 
nicht abgelagert werden.

•  An Haltestellen für öffentliche Ver-
kehrsmittel oder für Schulbus-
se müssen die Gehwege so von 
Schnee freigehalten und bei Glätte 

Kehrtermine für das Jahr 2017 in den Bezirken I - IV in Odenthal

Kehrbezirk I Kehrbezirk II Kehrbezirk III Kehrbezirk IV
jeden 1. Mittwoch jeden 2. Mittwoch jeden 3. Mittwoch jeden 4. Mittwoch

im Monat im Monat im Monat im Monat
04.01.17 11.01.17 18.01.17 25.01.17

01.02.17 08.02.17 15.02.17 22.02.17

01.03.17 08.03.17 15.03.17 22.03.17

05.04.17 12.04.17 19.04.17 26.04.17

03.05.17 10.05.17 17.05.17 24.05.17

07.06.17 14.06.17 21.06.17 28.06.17

05.07.17 12.07.17 19.07.17 26.07.17

02.08.17 09.08.17 16.08.17 23.08.17

06.09.17 13.09.17 20.09.17 27.09.17

04.10.17 11.10.17 18.10.17 25.10.17

08.11.17 15.11.17 22.11.17 29.11.17

06.12.17 13.12.17 20.12.17 27.12.17

Kehrbezirk I     : Eikamp, Scheuren, Neschen, Steinhaus
Kehrbezirk II    : Odenthal, Osenau, Altenberg
Kehrbezirk III   : Voiswinkel, Hahnenberg
Kehrbezirk IV  : Glöbusch, Erberich, Blecher

Die Anwohner werden gebeten, an den Kehrterminen ihre Fahrzeuge nicht am Fahr-
bahnrand abzustellen.
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Hier können Sie wichtige Warnmel-
dungen des Bevölkerungsschutzes für 
unterschiedliche Gefahrenlagen wie 
zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung 
oder einen Großbrand erhalten. 
Wetterwarnungen des Deutschen Wet-
terdienstes und Hochwasserinformati-
onen der zuständigen Stellen der 
Bundesländer sind ebenfalls in der 
Warn-App integriert.
NINA Installieren
Sie können die Warn-App NINA für 
die Betriebssysteme iOS (ab Version 
8.0) und Android (ab Version 4) nutzen. 
Die App ist kostenfrei erhältlich über 
iTunes und den Google play Store.
Technischer Ausgangspunkt für NINA 
ist das modulare Warnsystem des Bun-
des (MoWaS). Dieses wird vom BBK 
für bundesweite Warnungen des Zivil-
schutzes betrieben. 
Drei Gründe, die Warn-App NINA zu 
nutzen
1. Sie können mit NINA alle Warnmel-
dungen, die über das Modulare Warn-
system (MoWaS) herausgegeben wer-
den, Wetterwarnungen des DWD und 
Hochwasserinformationen empfangen 
– alles über eine App
2. Sie werden aktiv über aktuelle Ge-
fahren informiert, denn die Push-Funk-
tion von NINA macht Sie auf neue War-
nungen aufmerksam.
3. Verhaltenshinweise und allgemeine 
Notfalltipps von Experten helfen Ihnen 
dabei, sich auf mögliche Gefahren vor-
zubereiten. So können Sie sich und an-
dere besser schützen. 

Pankratiushof, Altenberger-Dom-Str. 21 
in Odenthal (direkt neben dem Pflege-
wohnstift St. Pankratius) eine senioren- 
und behindertengerechte Wohnung für 
Odenthaler Bürger/innen. Die Wohnung 
befindet sich im EG Mitte und verfügt 
über 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Ter-
rasse, Kellerraum und Außenstellplatz.
Die Grundmiete beträgt monatlich ab 
381,75 Euro (einkommensabhängig) 
zuzüglich einer Betriebskostenvoraus-
zahlung von monatlich 130,00 Euro und 
einer Heizkostenvorauszahlung von 
monatlich 60,00 Euro, insgesamt somit 
monatlich 571,75 Euro.
Die Wohnung wird bevorzugt an Ehe-
paare oder in Lebensgemeinschaft 
wohnende Paare, bei denen möglichst 
beide Partner das 60. Lebensjahr voll-
endet haben, sowie an Einzelpersonen, 
bei denen ein behinderungsbeding-
ter Raummehrbedarf besteht und die 
ebenfalls das 60. Lebensjahr vollendet 
haben, vermietet.
Interessenten melden sich bitte bei: 
Gemeindeverwaltung Odenthal, Frau 
Wirtz, Tel.: (02202) 710-162

		Warn-App NINA
Die letzten Feuer- und Katastrophen-
meldungen, insbesondere aus der Che-
miestadt Leverkusen, zeigen uns, wie 
wichtig eine Warnung der Bevölkerung 
vor möglichen Luftverunreinigungen ist. 
Aus diesem Grunde empfiehlt die Ge-
meinde Odenthal die Installation der 
Warn-App NINA auf privaten Handys. 

bestreut werden, dass ein mög-
lichst gefahrloser Zu- und Abgang 
gewährleistet ist. 

•  Der Schnee ist auf dem an die Fahr-
bahn grenzenden Teil des Gehwe-
ges oder – wo dies nicht möglich 
ist – auf dem Fahrbahnrand so zu 
lagern, dass der Fahr- und Fußgän-
gerverkehr hierdurch nicht mehr als 
unvermeidbar gefährdet oder be-
hindert wird. Die Einläufe in Entwäs-
serungsanlagen und die Hydranten 
sind von Eis und Schnee frei zu hal-
ten. Schnee und Eis von Grundstü-
cken dürfen nicht auf den Gehweg 
und die Fahrbahn geschafft werden.

In Odenthal werden Fahrbahnen grund-
sätzlich vom gemeindlichen Bauhof 
geräumt. In einigen Bereichen wurde 
allerdings die Räum- und Streupflicht 
auf die Anlieger übertragen. 
Ob Ihre Straße zu diesem Bereich ge-
hört, erfahren Sie bei der Gemeinde-
verwaltung unter Tel. (02202) 710 181 
bei Frau Gorys oder auf der Homepage 
der Gemeinde unter www.odenthal.de 
in der Rubrik „Rat & Verwaltung“ im Ab-
schnitt „Ortsrecht/Satzungen“ unter Nr. 
70-2 Straßenreinigungssatzung und Nr. 
70-2-1 Straßenverzeichnis.

		Sirenenprobealarm in 2017
Odenthal beteiligt sich an den viertel-
jährlich stattfindenden Probealarmen 
zu folgenden Terminen:
07.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
07.10.2017.
Zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr gibt 
es zunächst eine Minute Dauerton (Be-
deutung: Entwarnung), dann fünf Minu-
ten Pause, dann eine Minute lang ei-
nen auf- und abschwellenden Heulton 
(Bedeutung: Gefahr), dann wieder fünf 
Minuten Pause und zum Schluss noch 
einmal eine Minute Entwarnungs-Dau-
erton.
Im Ernstfall fordert der auf- und ab-
schwellende Heulton die Bevölkerung 
zu folgendem Verhalten auf: geschlos-
sene Räume aufsuchen und Türen und 
Fenster schließen; Passanten zu deren 
Schutz aufnehmen; Radio einschalten 
und auf Durchsagen achten; Nachbarn 
unterrichten; auf eventuelle Lautspre-
cherdurchsagen von Feuerwehr oder 
Polizei achten.

		Komfortable Senioren- 
wohnung in der Wohnanlage 
St. Pankratiushof zu 
vermieten

Die Gemeinde Odenthal vermietet ab 
01.01.2017 (eventuell auch früher) im St. Warn-App NINA
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		Bitte nicht füttern
Am 3. und 4. Februar 2017, jeweils um 
20.00 Uhr, gibt das Bewegungstheater 
„Puzzle“ des TV Blecher in der Berghal-
le in Blecher seine Abschiedsvorstel-
lung. Ein letztes Mal nehmen die fünf 
Frauen es auf mit den Widrigkeiten des 
Lebens und stemmen sich den Proble-
men des Alltags mit ihren Mitteln ent-
gegen. Zu sehen gibt es neue Szenen 
aber auch einige der von den Prota-
gonistinnen geliebten „Klassiker“. Der 
Eintritt ist frei.

		FUG und JANINA 
Weihnachtslieder für 
die ganze Familie!

FUG UND JANINA begeistern schon 
seit einigen Jahren mit ihren Konzerten 
Kinder wie Erwachsene gleicherma-
ßen. Zahlreiche LIVE-Auftritte hatten 
sie bundesweit u.a. auf Kinderfestivals, 
Theatern, Grund- und Förderschulen, 
Sommer- und Weihnachtsfesten, Welt-

tette. Der Durchbruch gelang den 4 
jungen Musikern 2012 beim Brahms-
wettbewerb in Österreich. Es folgten 
zahlreiche weitere Auszeichnungen u.a. 
2016 den Kammermusikpreis der Jür-
gen-Ponto-Stiftung (mit 60.000 Euro 
dotiert). Beim Internationalen Musik-
wettbewerb der ARD 2016 in München 
wurde das junge Ensemble mit 5 Prei-
sen ausgezeichnet.
Anna Katharina Wildermuth, Violine, 
Noémi Zipperling, Violine, Caspar Vin-
zens, Viola und Lukas Sieber, Violon-
cello werden von Franz Schubert den 
Quartettsatz c-Moll D 703 und das 
Streichquartett d-Moll D.810 sowie 
von Wolfgang Amadeus Mozart das 
Streichquartett d-Moll KV 421 interpre-
tieren.
Vorverkaufsstellen: Schreibwaren Bra-
den, Odenthal, Altenberger-Dom-La-
den, Bergischer Löwe, Hundewelt 
Schildgen und an der Abendkasse.
Preise Konzertkarten: Erwachsene 16 
Euro, Schüler/Studenten 8 Euro
Kontakt:
Herbert Busen
Vorsitzender Kultur Spiegel e.V.
www.kulturspiegel-odenthal.de

		Literaturseminar in Altenberg
Im Frühjahr 2017 veranstaltet das 
Katholische Bildungswerk im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis wieder ein Li-
teraturseminar in Altenberg. Gelesen 
werden die Romane „Adams Erbe“ von 
Astrid Rosenfeld (Diogenes Verlag) und 
„Ein fabelhafter Lügner“ von Susann 
Pástor (Verlag Kiepenheuer & Witsch). 
„Wir laden interessierte Damen herzlich 
ein, mit uns zu lesen und zu diskutieren“, 
so die Leiterin des Seminars, Wiebke 
von Moock. Das Seminar beginnt am 1. 
März 2017, die weiteren Termine sind: 
8.3., 15.3., 22. 3., 29.3. und 5. 4.2017, 
jeweils mittwochs zwischen 9:30 und 
11:45 Uhr im katholischen Pfarrheim in 
Altenberg. Anmeldung bei Christa Im-
horst, Tel. 02174 – 40979.

Informationen,
Tourismus und Kultur

		LEADER Bergisches Was-
serland macht am 19.01.17 
Infoabend in Odenthal – 
Vortrag in Radevomwald am 
17.01.2017

LEADER ist ein Programm für die För-
derung von Projekten im ländlichen 
Raum. Der Verein LEADER Bergisches 
Wasserland macht am 19. Januar 2017 
um 18:00 Uhr im Bürgersaal in Oden- 
thal eine Infoveranstaltung, zu der alle 
interessierten Bürger und Vereine herz-
lich eingeladen sind. Ideen, die zu der 
Entwicklungsstrategie des Vereins pas-
sen, können mit bis zu 65% gefördert 
werden. Bis zum 10. März 2017 ist Ge-
legenheit, sich bei dem Verein um eine 
Förderung zu bewerben. Andere Bürger 
und öffentliche Vertreter entscheiden 
am 25.04.2017 über die zu fördernden 
Projekte. Die Gelder kommen aus dem 
europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums 
unter Beteiligung von Nordrhein-West-
falen.
Um zu zeigen, was andere mit LEA-
DER erreicht haben, lädt der Verein au-
ßerdem am 17. Januar 2017 zu einem 
Vortrag über umgesetzte Projekte in 
einer anderen LEADER Region ein. Im 
Anschluss können gemeinsam neue 
Ideen entwickelt werden. Außerdem 
werden nach dem Vortrag Projekte aus 
dem Bergischen Land vorgestellt, die 
Fördermittel erhalten werden und bald 
mit der Umsetzung starten. Der Vortrag 
beginnt um 19:00 Uhr im Foyer des 
Radevormwalder Bürgerhauses in der 
Schlossmacherstraße 4-6.
Zur besseren Planung wird für beide 
Veranstaltungen um Anmeldung bei der 
Geschäftsstelle gebeten (E-Mail: deu-
bel@leader-bergisches-wasserland.de,
Tel. 02174 7401264). Informationen 
unter www.leader-bergisches-wasser-
land.de.

		Presseinformation 
Veranstaltungshinweis

Wer:
Kultur Spiegel
Verein zur Förderung der Kultur in 
Odenthal e.V.
Was:
Odenthaler Kammerkonzerte
Wann:
22. Januar 2017, 19:30 Uhr
Wo:
Forum Schulzentrum Odenthal, 
Bergisch-Gladbacher Str. 10
Infos:
Kammerkonzert im Januar 2017
Der Kultur Spiegel Odenthal präsentiert 
das Aris Quartett. Das Aris Quartett 
wurde 2009 in Frankfurt gegründet und 
ist eines der gefragtesten Streichquar-

Aris Quartett
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gem Ressourcenmanagement. Der ge-
bürtige Siegener tritt zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt die Nachfolge von Theo 
Boxberg an, der in den Ruhestand geht.
Landrat Jochen Hagt, Verbandsvorste-
her, und Kreisdirektor Dr. Erik Werdel, 
Vorsitzender der Verbandsversamm-
lung des Naturparks Bergisches Land, 
freuen sich, dass sich die Verbandsver-
sammlung ihrem Votum einstimmig an-
geschlossen hat, Ulf Zimmermann als 
Geschäftsführer des Naturparks ein-
zustellen. „Seine langjährige Erfahrung 
in nachhaltiger Regionalentwicklung 
und in naturnahem Tourismus, sowie 
seine Erfahrung beim Aufbau und der 
Begleitung von Natur- und Nationalpar-
ken und im Projektmanagement haben 
überzeugt“, sagt Jochen Hagt. „Ich 
bin sicher, dass wir mit Ulf Zimmer-
mann einen engagierten und versier-
ten Geschäftsführer für die vielfältigen 
Aufgaben und Herausforderungen des 
Naturparks Bergisches Land gewon-
nen haben.“ Auch der Kreisdirektor des 
Rheinisch-Bergischen Kreises, Dr. Erik 
Werdel, freut sich auf die Zusammenar-
beit: „Wir haben einen absoluten Fach-
mann gefunden, der den Naturpark si-
cherlich weiter voranbringen wird.“
Aufgrund seiner verschiedenen Bera-
tungstätigkeiten hat Ulf Zimmermann 
große Erfahrung in der Zusammenar-
beit mit verschiedenen Entwicklungs- 
und Parkorganisationen im In- und 
Ausland, wie beispielsweise mit dem 
Verband deutscher Naturparke oder 
der LEADER-Region in Auerberg-
land-Pfaffenwinkel. Dabei hat er auch 
Einblick in die europäische Regional- 
und Förderpolitik erhalten. „Seit mehr 
als 15 Jahren beschäftige ich mich 
auf unterschiedlichen Ebenen intensiv 
mit der nachhaltigen Entwicklung von 
Schutzgebieten und ländlichen Regi-
onen. Ich möchte gerne die Chance 
für eine persönliche Weiterentwicklung 
außerhalb der Schweiz nutzen und mei-
ne Erfahrungen und mein Engagement 
aktiv in den Naturpark Bergisches Land 
einbringen“, freut sich Ulf Zimmermann 
auf die neue Aufgabe.
pressestelle@rbk-online.de

		Die neue Broschüre 
„Bergische Originale Teil 2“ 

Der Naturpark Bergisches Land hat 
eine neue kostenlose Broschüre veröf-
fentlicht, mit dem Titel „Bergische Ori-
ginale – Teil 2“.
Wieder werden 17 spannende Ge-
schichten über Persönlichkeiten, Er-
findungen und gesellschaftliche Er-
eignisse hautnah geschildert. Diesmal 
spannt sich der Bogen vom „Speckrus-
senaufstand“ bis zum weltbekannten 
Kinderoper-Komponenten Engelbert 
Humperndinck, von Käthe Overath, ei-
ner „Gerechten unter den Völkern“ bis 
hin zum Seuchenbakteriologen Franz 
Josef Pollender, der 1849 den Milz-
brandbazillus entdeckte. Sie alle eint, 
dass ihre Heimat im Bergischen Land 
lag und ihre Lebensläufe diese Region 
mit entscheidend prägten. 
Die Broschüre ergänzt die Reihe der 
„Bergischen Bräuche“ und „Bergischen 
Berufe“. Die Broschüre kann beim Na-
turpark Bergisches Land gegen Zusen-
dung eines mit 1,45 Euro frankierten 
DIN-A-5 Umschlages kostenlos ange-
fordert werden. 
Kontakt: 
Zweckverband Naturpark Bergisches 
Land, Moltkestraße 34, 51643 Gum-
mersbach.

		Ulf Zimmermann wird neuer 
Geschäftsführer des Natur-
parks Bergisches Land

Rheinisch-Bergischer Kreis/Oberber-
gischer Kreis. Die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Naturpark 
Bergisches Land hat sich einstimmig 
für den 46-jährigen Forstingenieur und 
Ressourcenmanager Ulf Zimmermann 
aus Siegen entschieden. Der 46-Jäh-
rige leitet aktuell den Naturpark Bios-
fera Val Müstair in der Schweiz. Er ist 
Forstingenieur und Master in Nachhalti-

kindertag Berlin und zahllosen Weih-
nachtsmärkten…
Wissensdurstige Kinder und Eltern ken-
nen die beiden sehr gut als Darsteller 
der erfolgreichen Fernsehsendungen 
„Wissen macht AH!“ (WDR), Die Sen-
dung Mit Der Maus (WDR) oder „Kai-
ser! König! Karl!“ (KiKa).
Jetzt in der Vorweihnachtszeit sind sie 
unterwegs mit ihren sympathischen 
Ukulelen und vielen bekannten Weih-
nachtsmelodien. Sie singen sowohl 
deutsche als auch internationale Weih-
nachts-Evergreens. Natürlich sind auch 
die eigenen Weihnachtstitel im Reper-
toire (das CD-Minialbum „Auweihnach-
ten“ ist überall im Handel erhältlich).
Wichtiger Bestandteil ihrer Show ist 
der hohe Mitmach-Faktor. So werden 
gerne „Aushilfsmusiker“ aus dem Pub-
likum auf die Bühne geholt. Oder das 
gesamte Publikum von der Bühne aus 
als „Rhythmus-Instrument“ dirigiert 
oder gleich als ganzer Chor eingebaut.
Dazu O-Ton Fug und Janina: „Die Ar-
beit beim Fernsehen macht uns sehr 
viel Spaß, aber wir vermissen den di-
rekten Kontakt zu unserem Publikum 
und deren unmittelbare Reaktion, das 
holen wir nun mit unseren Auftritten 
nach.“
Fug und Janina mit ihrer Show und ih-
ren Tenor-Ukulelen sind Live zu erleben:
Schulzentrum Odenthal
Bergisch Gladbacher Straße 10
51519 Odenthal
Samstag, den 17. Dezember 2016
Einlass: 14.30 Uhr / Beginn 15.00 Uhr
Kinder 3,- EUR / Erwachsene 5,- EUR
Gruppenermäßigung ab 10 Kinder
Kartenreservierung unter:
Tel. 02202 / 989800
E-Mail: info@kulturspiegelodenthal.de
Homepage: www.fug-und-janina.de
Facebook: https://www.facebook.com/
FugundJanina
YouTube: https://www.youtube.com/user/
fug und janina

Fug und Janina

Bildquelle: Ulf Zimmermann
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nachten und ein glückliches neues Jahr. 
Joyeux Noël et Bonne Année 2017!
Kontakt: Christa Michalski-Tang, ko-
mitee@cernay-odenthal.eu, www.cer-
nay-odenthal.eu

Foto: Logo

		Odenthaler Trostteddys und 
die Offene Jugendarbeit 
Odenthal

Die fleißigen Odenthaler Trostted-
dy-Strickerinnen waren in diesem Jahr 
nicht nur für die Aktion „Weihnach-
ten im Schuhkarton“ aktiv, sondern 
haben sich auch mit einem Stand am 
„Tag des offenen Odenthals“ präsen-
tiert und die selbstgestrickten Ted-
dys, jeder ist ein Unikat, für einen 
karitativen Zweck als Spende abge-
geben. Den Erlös in Höhe von 500,00 
Euro haben die Damen und der Herr 
der Offenen Jugendarbeit Oden- 
thal (OJO) als Spende übergeben.

Wer in froher Runde bei den Odenthaler 
Trostteddys mitmachen möchte: 
Wir treffen uns Mittwochs um 14:00Uhr 
im Haus der Begegnung.
Oder schreiben Sie uns ein Mail unter: 
trostteddys@gmx.de

schen Atmosphäre bis um 14.30 Uhr 
Luftballons mit Glückwünschen gen 
Himmel stiegen.

		Anmeldezeiten für die 
Klasse 5 an Realschule und 
Gymnasium:

Ganztagsrealschule Odenthal:
07.-09.02.2017, jeweils von 8.30 bis 
12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr
Gymnasium Odenthal:
06.03 bis 17.03.2017, jeweils von 10.00 
bis 12.00 Uhr

08.03. und 15.03.2017 auch von 16.00 
bis 18.00 UhrVereine und Initiativen

		Cernay-la-Ville und Odenthal
Das Himmelfahrtswochenende, an dem 
73 Cernaysiens zu Gast in Odenthal 
waren, um mit uns den 20. Geburtstag 
dieser erfolgreichen Städtepartner-
schaft zu feiern, ist längst vorbei und 
die von den französischen Freunden 
mitgebrachten Champagnerflaschen 
sind geleert. Kurz vor Jahresende 
möchten wir es nicht versäumen, allen, 
die zum Gelingen dieses besonderen 
Partnerschaftstreffens beigetragen ha-
ben, ganz herzlich zu danken. Dies sind 
nicht zuletzt die Gastfamilien, die fran-
zösische Fußballkinder, Jugendliche 
oder Erwachsene bei sich aufgenom-
men und ihnen ein herzliches Willkom-
men bereitet haben. Merci beaucoup !
Das nächste Jahr wirft seine Schatten 
bereits voraus. Am 25. Mai 2017 wer-
den die Odenthaler für drei Tage (bis 28. 
Mai 2017) in Cernay erwartet. An einem 
attraktiven Programm vor Ort wird mo-
mentan noch gefeilt. In der nächsten 
Ausgabe dieses Amtsblatts erfahren 
Sie mehr darüber. Interessierte können 
sich jedoch schon jetzt gerne für die 
Fahrt nach Cernay anmelden. 
Das Komitee für die Partnerschaft 
wünscht seinen Unterstützern und allen 
Frankreich-Freunden friedvolle Weih-

		50 Jahre und kein bisschen 
leise – die KGS Eikamp 
feierte am 29.10.2016 mit 
allen Kindern und vielen 
Gästen ihren Geburtstag

In der Aula lud Frau Kersting alle, die 
gekommen waren, zu einer kurzwei-
ligen Zeitreise durch die vergangen 5 
Jahrzehnte ein. Viele bunte Bilder er-
zählten von der abwechslungsreichen 
Modewelt der 60er und 70er Jahre, 
der schrillen Musikszene in den 80ern, 
von Politikern, die den Ton angaben 
oder Sportlern, mit denen die Men-
schen sich auf die olympischen Spiele 
1972 im eigenen Land vorbereiteten. 
Auch die Schule erzählte ein wenig 
von ihrer Vergangenheit. Vor allem aber 
freuten sich alle über die gelungene 
räumliche Erweiterung des Schulge-
bäudes. Pünktlich zu den Festivitäten 
war schließlich alles fertig geworden. 
Die Besucher staunten über die hellen 
und großzügigen Räumlichkeiten, die 
endlich genügend Platz für die Ansprü-
che einer Offenen Ganztagsschule in 
einem Haus des Lernens bieten. Das 
wurde auch Zeit! Denn seit Beginn des 
Schuljahres verbleiben 52 Kinder bis 15 
oder 16 Uhr am Nachmittag, essen in 
der Aula, bewältigen ihre Aufgaben und 
spielen anschließend in unterschied-
lichen Gruppen. Für das Schuljahr 
2016/17 sind noch Plätze frei!
Im Anschluss an den offiziellen Teil, 
segnete Pfarrer Bernards mit Hilfe der 
Kinder die neuen, aber auch die alten 
Räume. Die Gäste erhielten die Mög-
lichkeit, sich umzusehen und v.a. die 
Arbeiten der Kinder zu begutachten. 
Während einer vorausgegangenen Pro-
jektwoche hatten 8 Gruppen zu den 
unterschiedlichsten Themen die ver-
gangenen Jahrzehnte aufgearbeitet. Es 
galt Pausenspiele auszuprobieren, den 
Wandel technischer Geräte zu bestau-
nen oder zur Musik der 60er Jahre zu 
tanzen. Eine Projektzeitung war von ei-
ner Gruppe von Kindern erstellt worden 
und wurde zum Kauf angeboten.
Rundum verlief die Veranstaltung in 
einer sehr freundlichen und harmoni-

Pfarrer Bernards segnet mit den Kindern die Klassen ein.
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Training und Progressive Muskelent-
spannung im Sitzen mit einer sehr er-
fahrenen Dozentin. 
Die Programme liegen dieser Rat-
haus-Ausgabe bei, wer weitere Exem-
plare benötigt, erhält sie im Bürgerbüro.
Beratungstermine:
EDV
Informationen über Kursstruktur, Inhal-
te und Abschlussmöglichkeiten für EDV 
Kurse, Erläuterungen von Zugangs- und 
Einstiegsmöglichkeiten erhalten Sie 
nach tel. Vereinbarung 02202-142268
Sie können sich per Anmeldekarte oder 
per Internet unter www.vhs-gl.de
anmelden oder verschenken Sie einen 
Gutschein. Für Fragen steht Ihnen die 
VHS jederzeit gerne unter Tel. 0202-
142263 zur Verfügung oder Frau Di 
Lieto 02174-4264, E-Mail: di.lieto@vhs-
gl.de. 
Auch Anregungen für neue Kurse nimmt 
Frau Di Lieto als Ansprechpartnerin der 
VHS gerne entgegen. 

		Der langsame Abschied – 
Demenz

Den eigenen Namen vergessen? Sich 
nicht erinnern was gestern war? – so 
geht es vielen demenziell veränderten 
Menschen.
Nicht mehr auftanken können? Keine 
Kraft mehr haben? – so geht es vielen 
pflegenden Angehörigen von demenzi-
ell veränderten Menschen.
Zwei sehr informative und bewegende 
Veranstaltungen im Begegnungs-Café 
Himmel un Ääd in Schildgen informier-
ten im August und September einen 
kleinen Kreis von Interessierten über 
die liebevoll einfühlsame Arbeit und 
kreativen Betreuungsangebote des 
Projektes STUNDENWEISE der Caritas 
RheinBerg und deren engagierten Eh-
renamtlerInnen.
Der 1. Abend mit Informationen, Ge-
sprächen, praktischen Beispielen und 
berührenden Erfahrungsberichten gab 
einen Einblick in die Welt und den Alltag 
der Demenzerkrankten, ihrer Angehöri-
gen und unterstützenden Betreuer. Mit 
bewundernswerter Kreativität und Em-

schen, die OJO, die Gruppe 7, die Erst-
helfer, der TV Blecher, das Kinderhospiz 
Düsseldorf und die Jugendfeuerwehr in 
Blecher über großzügige Spenden.
„Wir danken allen die mitgeholfen ha-
ben. Als Aktive, als Parkhelfer (TV 
Blecher) oder mit Sachspenden (u.a. 
REWE Tönnies, Restaurant Da Carlo, 
Wäscherei Sack und der Getränkehan-
del in Burscheid). Einfach vielen Dank.“
Trotz der vielfältigen externen Unter-
stützung und dem Engagement vieler 
Helfer kann die Kleiderbörse noch wei-
tere helfende Hände gebrauchen. „Wir 
freuen uns jederzeit über tatkräftige 
Unterstützung.“, so das Organisations-
team weiter. Wer bei diesem rundum 
gelungenen lokalen Projekt mitmachen 
möchte, meldet sich gerne über das 
Kontaktformular auf der Homepage der 
Kleiderbörse Blecher.

Am Vorabend der 33. Kleiderbörse: fleißige 
Helfer beim Ordnen und Einsortieren der 
zum Verkauf stehenden Spiele und Bücher

		Neue Kurse der 
VHS Bergisch Gladbach  
in Odenthal

Am 6. Februar 2017 beginnt das Früh-
jahrssemester und endet am 14. Juli 
2017.
In der Gemeinde Odenthal gibt es wie-
der mehr als 20 Kurse und Veranstal-
tungen in den Bereichen: Freies Malen, 
Keramik, Zuschneiden und Nähen, Au-
togenes Training im Sitzen, Progressive 
Muskelentspannung im Sitzen, Wirbel-
säulengymnastik, Pilates und EDV.
Besonders hinweisen möchte ich auf 
die beiden neuen Kurse: Autogenes 

		18. – 22.12.2016: Vier!!!! 
Weihnachtsangebot der 
Bücherei

Alle Medien der Bücherei können in der 
Zeit vom 18. bis 22. Dezember 2016 
mit einer Leihfrist von 4 Wochen aus-
geliehen werden. Dies gilt auch für CD 
und Zeitschriften (sonst 2 Wochen) und 
DVD (sonst 1 Woche).
Darüber hinaus können 4 Filme statt nur 
1 Film gleichzeitig ausgeliehen werden! 
Die Bücherei macht Weihnachtsferien 
ab dem 25. Dezember 2016 und öffnet 
wieder am Donnerstag, den 5. Januar 
2017.
Die Ausleihe von inzwischen rd. 7.000 
eBooks, eAudios und ePapers ist na-
türlich auch während der Weihnachts-
ferien möglich (www.libell-e.de oder 
www.bibkat.de/koeb-odenthal).
Das Büchereiteam wünscht allen 
Odenthalern eine schöne Weihnachts-
zeit!
Öffnungszeiten der Bücherei
Dorfstraße 4: Do 16 - 18 Uhr / 
So 10 - 12 Uhr / Di 9 - 11 Uhr
B. Dinges

		Für einen guten Zweck: 
33. Kleiderbörse in Blecher – 
Wer hilft bei der 34. Börse mit?

Zwei Tage haben siebzig fleißige Ehren-
amtler unter der Leitung des fünfköp-
figen Organisationsteams geplant und 
vorbereitet. Dank dieses Engagements 
und der Unterstützung zahlreicher ex-
terner Helfer konnte die 33. Kleiderbör-
se am 24. September 2016 erneut ihre 
Tore für über 1000 Besucher öffnen.
Mit weit über 25 000 verschiedenen 
Artikeln gehört die Kleiderbörse in 
Blecher, die in den Räumen der Kath. 
Grundschule Burg Berge durchgeführt 
wird, zu einer der größten Börsen im 
Bergischen Land. Jeweils im Herbst 
und im Frühjahr werden saisonale, ge-
brauchte, guterhaltene Kleidungsstü-
cke für Kinder und Babies, Schuhe und 
jede Menge Spielzeug, Bücher, Kinder-
wägen und Fahrräder zu fairen Preisen 
verkauft. Am 25. März 2017 findet die 
nächste Frühjahrsbörse statt. Die Num-
mernvergabe für Verkäufer findet am 
17. Februar 2017 ab 20 Uhr statt. Wei-
tere Informationen unter: www.kleider-
boerse-blecher.de.
„Unsere Börse ist rundum ein Gewinn. 
Wir entlasten das Budget vieler Famili-
en. Sowohl über den Ein- als auch über 
den Verkauf. Und wir sind in der Lage, 
soziale, lokale Projekte zu unterstüt-
zen.“ Erläutert das Organisationsteam 
die Idee der Kleiderbörse.
Zwanzig Prozent des Verkaufserlöses 
werden einbehalten und an lokale Or-
ganisationen und Projekte gespendet. 
So freuten sich in diesem Jahr der För-
derverein der Grundschule Burg Berge, 
die beiden Kindertagesstätten am Ort, 
die OGS Blecher und die OGS Ne-

Ihr persönlicher Pflegewohndienst in Odenthal
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02207-7060740 oder die Ehrenamts-
börse Odenthal, Frau Anja Weyer unter 
02202-710154, oder die Homepage der 
EAB www.eab-odenthal.de.
Wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Ehrenamtsbörse Odenthal

		Integration 1.1.1 – 
Oberodenthal unter neuem 
Regiment

Für die kommende Karnevalssession 
haben „Die drei Ossis“ das Sagen in 
Övver-Ohnder
Övver-Ohnder. Seit Samstag regie-
ren Prinz Tilo I. (Tilo Wagner), Jungfrau 
Andrea (Andreas Panser) und Bauer 
Rico (Rico Kanefke) das jecke Volk in 
Oberodenthal. Nachdem das Dreigestirn 
der letzten Session, Prinz Sven I, Jung-
frau Mona und Bauer René, ihr Zepter 
endgültig gegen den blauen Zylinder 
tauschen mussten, stand der Übernah-
me der neuen Regenten (fast!) nichts 
mehr im Wege. Eine Hürde musste noch 
genommen werden: „Ab mit dem Bart“ 
der designierten Jungfrau Andrea! Zur 
Freude aller Jecken, die die Turnhalle in 
Neschen bis in die letzten Ecken füllten, 
wurde die Rasur von der letztjährigen 
Jungfrau Mona vollzogen. So stand der 
Proklamation durch den Präsidenten 
des Festkomitees der Karnevalsfreun-
de Oberodenthal e. V., Friedel Bosbach, 

mentiell erkrankten Menschen werden 
die Märchen nicht nur hörbar, sondern 
auch durch verschiedene Materialien, 
die in die Hand genommen und somit 
erfühlt werden können, spürbar näher 
gebracht.
Das Caritas-Projekt STUNDENWEI-
SE vermittelt Entlastungshilfen und 
ist Informationsstelle für Demenz. An-
sprechpartnerin ist Andrea Knop, Tel.: 
02202 – 977 90 10 oder Emailkontakt: 
stundenweise@caritas-rheinberg.de
Achim Rieks, Vorsitzender Himmel un 
Ääd e.V.

		Sie möchten sich ehren- 
amtlich engagieren, sind 
naturverbunden und 
verbringen gerne Zeit mit 
Kindern im Grundschulalter?

Die offene Ganztagsschule in Eikamp 
sucht Sie als ehrenamtliche(n) Helfer(in) 
1-2 mal in den Monaten November 
2016 bis Januar 2017, Montags in der 
Zeit von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, um 
gemeinsam mit einer Übungsleiterin 
eine Gruppe von Kindern im Wald zu 
betreuen und bei ihren Aktivitäten zu 
unterstützen.
Eigene Kreativität im Umgang mit der 
Natur darf gerne eingebracht werden.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte Frau 
Kirsten Hildebrand, OGS Eikamp unter 

pathie kümmern sich die ehrenamtli-
chen HelferInnen von STUNDENWEISE 
liebevoll um die Demenzerkrankten und 
entlasten und begleiten deren Ange-
hörige. Freude, Gemeinschaft erleben, 
Anregung und Entspannung bestim-
men das Miteinander – vertraute Spiele 
und Beschäftigungen, Musik und Sin-
gen, Bewegung und Tanz, gemeinsa-
mes Kaffeetrinken oder Mittagessen, 
Spazierengehen und vieles mehr. Die 
Betreuung erfolgt in der gewohnten 
häuslichen Umgebung sowie in wohn-
ortnahen ,Boje` Betreuungsgruppen. 
Angehörige bekommen hierdurch die 
Sicherheit, unbeschwert eine Auszeit 
nehmen zu können, um Kraft zu schöp-
fen und werden kontinuierlich entlastet.
Die 2. Veranstaltung stand unter dem 
Motto „Märchen fühlbar erleben für 
Demenzerkrankte u. deren Angehöri-
ge“ im Zeichen von LUKAS. Hannelore 
Herd von der Boje-Gruppe Odenthal 
berichtete über das dortige Engage-
ment und Angebote. Mitgebracht hatte 
sie die Handpuppe LUKAS. 
Er ist ein kleiner Spitzbube, der zu den 
weiblichen Gästen sehr charmant sein 
kann. Nicht schüchtern, spricht er die 
Menschen an. Auch mit Märchen kennt 
er sich aus; erzählt wurde das Märchen 
von einem Riesen, der durch seine 
Handlungen Verdruss schafft. Wie in je-
dem Märchen liegen Gefühle wie Trau-
rigkeit und Freude nah beieinander. De-
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Voiswinkel der Fußball. Unser Motto 
„Spaß am Spiel – Fair geht vor“. Mäd-
chen und Jungen (Mindestalter fünf 
Jahre) aus der gesamten Region kön-
nen in altersgerechten Gruppen nach 
Herzenslust dribbeln, schießen, spie-
len – und vor allem Spaß haben, unab-
hängig von Leistungsvermögen oder 
Vereinsmitgliedschaft. Auch Einsteiger 
sind herzlich willkommen und haben 
die Möglichkeit, unter Anleitung erfah-
rener Lizenztrainer die ersten „Gehver-
suche“ zu machen. 
Die Trainer verstehen sich als Vermittler 
von fußballerischem Können, achten je-
doch darüber hinaus auf ein faires und 
respektvolles Miteinander. Die Teamfä-
higkeit zu fördern ist in Voiswinkel eben-
so wichtig, wie die Lernfortschritte je-
des Kindes im Blick zu haben. Gespielt 
wird in der Halle der Grundschule Vois-
winkel, St.-Engelbert-Straße. Natürlich 
gibt es wieder die schon seit vielen Jah-
ren beliebten Turniere („Jedes Kind ge-
winnt“) mit Verlosung attraktiver Preise, 
darunter Eintrittskarten für ein Spiel der 
Fußball-Bundesliga. Besonders inter-
essant, Anmeldungen für einzelne Tage 
sind möglich. Alle weiteren Informatio-
nen sind telefonisch unter 02202/7292 
und 01578/2847408 sowie per Mail 
(muellerfussball@yahoo.de) erhältlich. 
 

		Sportliche Neuigkeiten 
vom TV Blecher

Badminton: Viele Spieler des TV Ble-
cher konnten sich für den im Dezember 
in Bonn-Beuel stattfindenen Bezirks-
vorentscheid qualifizieren.

Ben Heibach (links) und Nick Rudolph (rechts)

Mit Ben Heibach, Nick Rudolph, Jan 
Berning, Malte Göldner, Gina Kaup 
sowie Selina und Hendrik Nadler wird 
der TV Blecher in Beuel in den Einzel-, 
Doppel und Mixeddisziplinen vertreten 
sein. Durch ihre bisherigen tollen Er-

rentin kam mit einem Vorsprung von 40 
Sekunden ins Ziel und damit war bis 
zur Auswertung nicht klar wer gewinnt. 
Doch Leas starke Leistungen aus den 
vorangegangenen Disziplinen reichten 
aus, sich den Titel zu sichern. Dabei 
setzte die 13-jährige aus Herrenstrun-
den gleich zu Beginn des Wettkampfes 
eine Marke mit 9,72m und neuer per-
sönlicher Bestleistung im Kugelstoßen. 
Keine leichten Bedingungen für die 
jungen Mehrkämpferinnen bei nasskal-
tem regnerischen Wetter und gefluteter 
Tartanbahn. Dennoch reichten 10,8 sek. 
beim 75m-Sprint, 4,52m im Weitsprung, 
9,72m im Kugelstoßen, 32,34m Schleu-
derball und 3:53,3 min bei der Langstre-
cke zum Sieg. Die Freude war groß, denn 
nicht nur für Lea Mertens sondern auch 
für den Oberodenthaler Sport-Club ist 
es der erste Deutsche Meistertitel. Seit 
sechs Jahren trainiert Lea beim OSC 
und holte schon viele Titel im Kreis. Im 
letzten Jahr noch Achte bei den Deut-
schen Mehrkampfmeisterschaften in 
Eutin schaffte sie es dieses Jahr bis ganz 
oben auf das Podest. Insgesamt hatten 
sich fünf Sportlerinnen und Sportler des 
OSC für die Mehrkampfmeisterschaften 
des Deutschen Turnerbundes qualifi-
ziert, von denen drei in Bruchsal antra-
ten. Christine Kämpfer (W30+) belegte 
mit 45 Jahren und jüngerer Konkurrenz 
einen guten 7. Rang und Carolina Leut-
ner (W16-17) erreichte Platz 25. 

Fotos: Silke Mertens

		Fußballspaß beim 
TV Voiswinkel in 
den Weihnachtsferien

Es ist wieder soweit, Winterzeit. Auch 
in den Weihnachtsferien (23. Dezember 
2016 bis 8. Januar 2017) rollt beim TV 

und die stellvertretende Bürgermeiste-
rin, Christa Michalski-Tang, nichts mehr 
im Wege. Gespannt lauschten die Kar-
nevalsfreunde dann den 11 Aktionen, 
die in den nächsten Wochen geplant 
sind. Mit „Ölf ma Äggschen“ (Elf mal 
Action) müssen sich die sonst bergisch 
platt sprechenden Oberodenthaler in 
der kommenden Session auf zweispra-
chig einstellen. Aber als gut integrierte 
Ossis findet sich natürlich auch die köl-
sche Sprache im selbst gedichteten und 
vorgetragenen Lied im Refrain wieder: 
Övver Ohnder – Du bist echt genial,
Övver Ohnder – mer fiere Karneval
Und sind wir drei auch nicht von hier
Dat is doch ejal
hier im Karneval,
hier im Karneval.
Mit einer atemberaubenden Perfor-
mance rockten schließlich die Jolly 
Jumpers als waschechte und sattelfes-
te Cowboys den Saal. Sie sind diese 
Session das Gefolge des Dreigestirns 
und entstanden aus der Karnevals-
gruppe „Jecke Lück“. Ihr Kostüm war 
schnell gefunden – passend zum Mot-
to: Em Osten un em Westen – en Öv-
ver-Ohnder fiere mer am besten. Auch 
für den guten Zweck wird in diesem 
Jahr wieder gesammelt. Die Drei Ossis 
wählten hierfür den Verein „Domino – 
Zentrum für trauernde Kinder“ und hof-
fen auf viele Spenden in den nächsten 
Wochen. Wer mehr über die närrischen 
Aktivitäten des Dreigestirns erfahren 
möchte und wo man sie und die Jolly 
Jumpers antrifft, findet dies auf der In-
ternetseite: www.die-3-ossis.de.
tanja.paas@t-online.de

Foto (Festkomitee Karnevalsfreunde 
Oberodenthal e. V.):
Rainer Deppe MdL (2 v.r.) gratuliert den 
neuen Regenten in Övver-Ohnder (v.l.) 
Jungfrau Andrea (Andreas Panser), 
Prinz Tilo I. (Wagner), Bauer Rico (Kanefke)

		Lea Mertens wird Deutsche 
Meisterin im Fünfkampf

Leichtathletin aus Bergisch Gladbach 
holt in Bruchsal ersten nationalen 
Titel für den Oberodenthaler SC
Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 
0,326 Punkten gewann Lea Mertens die 
Deutschen Mehrkampfmeisterschaften 
im Fünfkampf der Leichtathletik (W12-
13) des DTB am 18.09. in Bruchsal mit 
47,614 Punkten. Die Entscheidung bei 
den 30 qualifizierten Sportlerinnen fiel 
in der letzten und ungeliebten Disziplin, 
dem 1000m-Lauf. Die stärkste Konkur-
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schnell und genau da unterstützen, wo 
wir Hilfe brauchen. Vielen Dank im Na-
men der Schule und der Kinder“, sagte 
Birgit Carl, Vorsitzende des Förderver-
eins der Grundschule. 
Bei der Anprobe gab es lauter strahlen-
de Gesichter. Die neuen Sicherheitsac-
cessoires kamen durchweg gut an. So 
einfach kann Sicherheit sein. 

Anprobe der neuen Warnwesten und Kap-
pen: umringt von strahlenden OGS-Kinder 
Ines Pausewang, Birgit Carl und Jörg 
Guardiera (v.l.n.r.)

der Katholischen Grundschule Burg 
Berge in Blecher ab sofort besonders 
gut sichtbar. Jörg Guardiera, Filialleiter 
der Volksbank Remscheid-Solingen 
eG in Odenthal-Blecher, überreichte 
die Spende. „Sicherheit liegt uns in je-
der Hinsicht am Herzen. Besonders im 
Herbst und Winter ist es wichtig, dass 
die Kinder im Straßenverkehr gut sicht-
bar sind“, sagte Jörg Guardiera. „Und 
als einzige Bank mit eigener Filiale im 
Ortsteil fühlen wir uns für unsere Nach-
barn besonders verantwortlich.“ 
„Gerade bei Ausflügen, wenn wir als 
Gruppe unterwegs sind, helfen uns die 
weithin sichtbaren Westen und Kap-
pen sehr. So können wir unsere Kinder 
gut im Blick behalten!“ freute sich Ines 
Pausewang, Leiterin der OGS bei der 
Übergabe.
„Wir als Förderverein sind dankbar, 
dass wir Ansprechpartner wie die 
Volksbank vor Ort haben, die uns 

gebnisse sind Lina Rudolph und Selina 
Nadler im Mädchendoppel bereits für 
die Westdeutschen Meisterschaften 
qualifiziert, die im Januar in Mülheim/
Ruhr stattfinden. 
Trampolin: Die Trampoliner des TV 
Blecher zeigten in den vergangenen 
Wettkämpfen wieder hervorragen-
de Leistungen. Luis Hagen holte die 
Goldmedaille beim 34. Extertal-Cup 
und verteidigte seinen Vorjahrestitel 
beim Deutschland-Cup. Henry Braaf 
erreichte bei diesem Turnier einen be-
achtlichen 5.Platz. Bei den Deutschen 
Meisterschaften in Dessau wurden Paul 
Meinert und Luisa Braaf fünfte und qua-
lifizierten sich für das Deutsche Turnfest 
in Berlin 2017. Auch international waren 
die Trampoliner sehr erfolgreich. Beim 
Alpen-Cup in Salzburg siegte Luis Ha-
gen vor seinem Vereinskameraden Paul 
Meinert. Luisa Braaf und Jule Norbis-
rath wurden jeweils in ihren Altersklas-
sen sechste. 
Am 12.November richtete der TV Ble-
cher das Trampolin-Herbstturnier in 
der Sporthalle des Schulzentrums 
Odenthal aus. Der Verein trat gleich mit 
22 jungen Springern an, die auf dem 
Trampolin ihre Sprungkraft und Athletik 
zeigten. So ersprang sich Luis Hagen 
den ersten Platz vor seinem Vereinskol-
legen Paul Meinert. Bei den Mädchen in 
dieser Wettkampfklasse belegten Luisa 
Braaf , Maria Büsch und Jule Norbisrath 
die ersten drei Plätze. Auch bei den jün-
geren Jahrgängen konnten sich die Tur-
ner des TV Blecher durchsetzen. Henry 
Braaf siegte vor Manuel Neumann. Bei 
den Mädchen dieser Wettkampfklasse 
erturnte sich Madeleine Remmert den 
ersten Platz, gefolgt von Jana Korus. 
Ebenfalls überzeugen konnte Sophie 
Adam mit einem guten dritten Platz. 
Auch Leonie Goffin und Alwin Breitsohl 
siegten in ihren Wettkampfgruppen. 
Teamkollegin Anne Peters landete auf 
Platz drei. Die jüngste Teilnehmerin des 
TV Blecher, Pauline Schwibbe, belegte 
einen tollen dritten Platz.

Wettkampfgruppe der Trampolinabteilung 
beim Herbstturnier in Odenthal

 

		Sicher vor Ort und 
Unterwegs – OGS und 
Volksbank sorgen für 
mehr Sicherheit

Mit den dreißig neuen leuchtend gelben 
Warnwesten und Kappen sind die Kin-
der der Offenen Ganztagsschule (OGS) 
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		WDR Fernsehen in der 
OGS Blecher

Am 31.10.2016 besuchte ein Team des 
WDR die OGS der Kath. Grundschule in 
Blecher. „Wir kommen ins Fernsehen.“ 
freuten sich die beteiligten OGS-Kinder 
aufgeregt im Vorfeld. 
Für eine Folge der beliebten wissen-
schaftlichen WDR Sendereihe „Quarks 
und Caspers“ entdeckten die Grund-
schüler zusammen mit dem Redakti-
onsteam einen Nachmittag lang Wis-
senswertes rund um das Thema „Das 
Hotel Mensch“. 
Hierzu wurden u.a. Kopfläuse von einer 
Gruppe Schüler unter dem Mikroskop 
genauer betrachtet. In der „Drachen-
höhle“, einem OGS-Raum, entstand 
ein kleines Forschungslabor. Auf dem 
Schulhof erkundeten die beteiligten 
Schüler spielerisch Übertragungswege 
und stellten diese für die Kamera nach. 
Dabei erkannten die kleinen Forscher 
sehr schnell, wie die Verbreitung der 
unliebsamen Gäste besser verhindert 
werden kann. Und sie lernten auch, wie 
man sie wieder loswerden kann. „Die 
Kinder hatten jede Menge Spaß und 
haben sehr viel dazu gelernt.“ so Ines 
Pausewang, Leiterin der OGS. 
Für alle, die mehr zu den „tierischen“ 
Hotelgästen erfahren oder die OGS 
Blecher im Fernsehen erleben möchten 
hier der Sendetermin: am 17. Januar 
2017 um 21 Uhr im WDR Fernsehen. 

Die Schüler der Grundschule Burg Berge 
bei den WDR-Filmaufnahmen

 
 

		Den Kopf frei wandern
Wo kann man heute noch einen Hauch 
von Abenteuer erleben?
Auf geht es zum Betriebsausflug 
des Kath. Kirchengemeindeverbandes 
Odenthal-Burscheid- Altenberg im Mai 
2016.
Wir starten den Ausflug am perfekten 
Ort in Burscheid, auf dem malerischen 
Thomashof, mit einem gemütlichen 
Frühstück.
Wie lange schon haben sich 21 Frauen 
und 5 Männer darauf gefreut?
Nach der Stärkung geht es auf zur 
Wanderung in grüner Landschaft, mit 
teilweisem Weitblick nach Altenberg.
Zum Wandern brauchen wir keine Alpen.
Kiesel knirschen unter unseren Füßen.
Tannen verströmen ihren Duft in der 
Vegetation.

Die Luft hier schmeckt einfach gut.
Leise plätschert der Eifgenbach.
Zweige hängen zuweilen tief und wir 
ziehen die Köpfe ein.
Wir gehen oft schweigend nebeneinan-
der her, jeder in eigene Gedanken ver-
tieft und doch innig verbunden. Diese 
gemeinsame Zeit fehlt uns leider oft im 
Alltag.
Ab und zu lichtet sich der Wald und wir 
können in die Ferne sehen.
Löwenzahngelb leuchten die Wiesen.
Wir genießen am Wegesrand die Au-
genblicke in der Natur, in denen wir uns 
ganz klein fühlen- kurz gesagt, es sind 
die kleinen Momente, die sich nicht pla-
nen lassen, aber einen Ausflug unver-
gesslich machen.
Im idyllischen Eifgental, am romanti-
schen Eifgenbach, bekommen wir die 
Möglichkeit, in verschiedenen Klein- 
Teams, einige Zeilen über Odenthal und 
Altenberg zu kreieren.
Wir freuen uns auf die interessanten 
Geschichten, über die jede Gruppe be-
richtet und sind oft selbst überrascht, 
welche spannenden Dinge sie mit uns 
teilen und uns neugierig machen. Die 
Prämierung erfolgt später im Märchen-
wald in Altenberg.
Der Altenberger Dom taucht vor uns 
auf- wir sind am Ziel angekommen- für 
die Anfänger unter uns ideal.
Dann erfahren wir von Pfarrer Mons. 
Johannes Börsch Historisches aus 
der Chronik vom Altenberger Dom und 
seinen baulichen Veränderungen. Ge-
bannt lauschen wir seinen Worten, wie 
entbehrungsreich die ersten Römer das 
Land rund um den Dom besiedelten.
Damit macht er uns Lust auf eine Mai-
andacht und Besichtigung des Domes 
mit seiner Sakristei.
Vom Anblick der Schädel, die fast mys-
tisch aussehen, vom Hl. Paulus und Hl. 
Johannes, die nach aufwendiger Res-
tauration, im Altenberger Dom, aufbe-
wahrt werden, können wir uns kaum 
losreißen.
Zum krönenden Abschluss pilgern wir 
zum nostalgischen Restaurant Mär-
chenwald.
Hier ist für heute Endstation.
Wir lassen uns überraschen, bei tö-
nenden Walzerklängen, plätschernden 
Wasserfontänen und traumhaften Was-

serspielen, den angenehmen Duft von 
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Dagmar Seidel, Erzieherin
Kath. Kindertagesstätte St.-Engelbert 
Kirchweg, 51519 Odenthal
Tel.: 02202-79454
E-Mail: webmaster@ 
kindergarten-st-engelbert-odenthal.de

	

Wirtschaft in Odenthal

		Trikotsätze für 14 Vereine
Raiffeisenbank Kürten-Odenthal eG 
spendet Vereinen aus Kürten, Odent-
hal und Schildgen Trikotsätze im 
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Foto (Raiffeisenbank): Bankvorstände Volker Wabnitz (links) und Christoph Gubert (rechts) 
überreichten Vertretern der Vereine ihre Trikotsätze. 
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Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 



                                  
2 

 

Liebe Odenthalerinnen und Odenthaler! 
 
Bereits die Premiere der diesjährigen Produktion der Theater-AG „GO on stage“ am 23.1.2008 zeigte eines deutlich: Der Jah-
resbeginn am Gymnasium Odenthal (GO) steht diesmal ganz im Zeichen von Theater, Kunst und Musik! Mit der Kunst-AG 
stellen wir in dieser Ausgabe deshalb erstmals eine der kreativen Arbeitsgemeinschaften des GO vor.  
 
Vorgestellt… 
 
Etliche Meter Stoff, große Mengen Pappmache, Bastelkleber, dut-
zende Pappschnäbel und Unmengen echter und teils sogar aus 
Shanghai importierter Vogelfedern. – Noch vor einem halben Jahr 
war für den Laien kaum vorstellbar, dass aus diesem Wirrwarr von 
Rohmaterialien derart naturgetreue und originelle Kostüme für die 
Piepmätze aus Aristophanes’ „Vögel“ (s.u.) werden würden. Die 
Arbeit der siebenköpfigen Kunst-AG, die zunächst vor allem im 
Stillen stattfindet, wurde in den drei Aufführungen der „Vögel“ ein-
drucksvoll in Szene gesetzt. Monatelange Detailstudien, Skizzen 
und Experimente mit Schminke und Nähmaschine waren nötig, um 
später die Mitglieder der Theater-AG naturgetreu in die verschie-
densten Vogelarten verwandeln zu können. Erst die akribische 
Arbeit der Künstlerinnen ließ den Pfau authentisch sein Rad im 
prächtigen Federkleid schlagen und verlieh den übrigen Vögeln mit 
langen Krallen, ausgefallenen Schnäbeln und Masken auf ihre je 
eigene Weise Glanz.  
Die Mädchen der Jahrgangsstufen 11 und 12, die sich unter der Leitung von Kunstlehrerin Ursula Lagler-Haese jeden Montag-
nachmittag (6.-8. Stunde) in den Kunsträumen treffen, arbeiten größtenteils schon seit sieben Jahren zusammen, würden sich aber 
über „Nachwuchs“ sehr freuen! Wer gerne künstlerisch aktiv werden und Erfahrungen im Bereich Bodypainting, Kostümdesign 
oder plastisches Gestalten sammeln möchte, ist herzlich willkommen! Als Dankeschön für die grenzenlose Kreativität und Aus-
dauer winkt der Kunst-AG nun ein professionelles Schminktraining, um ihre fabelhafte Arbeit noch weiter zu perfektionieren. 
                       Charlotte & Clara Bamberger 
 

Aufgeführt… 
 

 
 

Danke „GO on Stage“! 
 
Fiderallala, fiderallala, fiderallalalala – so 
oder so ähnlich hörte man die begeis-
terten Theatergänger in Odenthal nach 
der Premiere des Theaterstücks „Die 
Vögel“ vor sich hin singen. Die Schau-
spieler der Theater-AG „GO on stage“ 
unter Leitung von Frank Schaffrath er-
zählten, tanzten und sangen die schrille 
Komödie frei nach Aristophanes. 
Zwei Abenteurer aus Athen ziehen los, 
um mit den schrägsten und buntesten 
Vögeln eine neue Stadt – Wolkenku-
ckucksheim – zu gründen. Während-
dessen toben auf dem Olymp amüsante 
Konflikte zwischen den Göttinnen, die 
ihre Macht durch Wiedehopf, Pfau, Kie-
bitz und Co bedroht sehen. Bei der ab-
schließenden Vogelhochzeit zwischen 
Göttin und Gefieder wurde das Publikum 
zum gemeinsamen „Fiderallala“ mitgeris-
sen. 
Die farbenfrohen und exotischen Kos-
tüme der Kunst-AG, die grandiose musi-

kalische Unterstützung des 12er Musik-
grundkurses unter Leitung von Musikleh-
rerin Eva Michaelis, die sogar selbst in 
die Tasten von Akkordeon und Klavier 
griff, die gekonnten Anspielungen auf 
den Odenthaler Schulalltag und natürlich 
die souveräne Leistung der Odenthaler 
Schauspieler führten wie gewohnt zu 
einer rundum gelungenen Darstellung 
und verliehen der antiken Komödie wahr-
lich Flügel.      Vanessa Steinkrüger & Tim Hilken 
 
Zurückgeblickt... 
 

Hereinspaziert!  
Tag der offenen Tür am GO 

 
Samstagmorgen, 1. Dezember 2007, 
9.00 Uhr: Immer mehr Menschen strö-
men in das Schulzentrum. Nein, sie 
haben sich nicht im Datum geirrt. Es ist 
Tag der offenen Tür am GO! 
Mit Wunderkerzen stimmungsvoll von der 
Einrad-AG eröffnet bot dieser Tag den 
Besuchern und Besucherinnen die Mög-
lichkeit, Einblick zu nehmen in das Leben 
und Lernen am GO: Neben dem Besuch 
von Unterrichtsmitschauen in den Jahr-
gangsstufen 5, 6 und 11 und eindrucks-
vollen Experimenten in den Naturwissen-
schaften bestand auch die Möglichkeit, 
den „Kreativen“ des GO über die Schul-
ter zu schauen: Die verschiedenen The-
ater-AGs freuten sich über Besucher bei 
Werkstattproben, die Tanz-AG und der 
Sportkurs 13 zeigten indische Tänze, die 
Lust machten, sich beim Arbeitskreis 
„KulturWelten“ näher über unsere südin-
dische Partnerschule in Palliagaram zu 

informieren. Die Deutschkurse der Jahr-
gangsstufe13 zeigten gemeinsam mit der 
Klasse 8c Arbeiten rund um das Thema 
„Expressionismus“ und gestalteten eine 
bunte Ausstellung, die in Gedichten, 
Bildern und Filmen zu einem Streifzug 
durch die Mentalität jener Epoche einlud.  
Die Technikinteressierten konnten sich 
derweil in die 
Geheimnisse 
der digitalen Ta-
feln einweihen 
lassen. Informa-
tiklehrer Daniel 
Garmann (Foto) 
erklärte den 
Jüngsten den 
Umgang mit 
„Lego-Mind-
storms“, einer 
autonomen Pro-
grammierung für 
Legoroboter. Damit nach all diesen Ein-
drücken niemand zu hungern brauchte, 
stand die Jahrgangsstufe 13 mit einer 
umfangreichen Auswahl an Kuchen, 
Gebäck und Kaffee im PZ bereit. Die 
Stufe 11 führte die Gäste durch die Ge-
bäude und half tatkräftig beim Auf- und 
Abbau. Vielen Dank dafür! 
Der Erlös des am Nachmittag von der 
Schülervertretung organisierten Trödel-
markts ist für den Ausbau der Schule in 
Palliagaram bestimmt. Ein besonderes 
„Dankeschön“ geht hier an die Klasse 5d, 
die die Hälfte ihres erwirtschafteten Ge-
winns ebenfalls nach Südindien spendet.  

Katharina Krieger &  
Katharina Bamberger  

 

pr-ag@gymnasium-odenthal.de 



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de16

TTVg Phönix Biesfeld 1946 e.V
Verein für Breitensport Kürten e. V.
Sportverein Bechen e.V.
SSV Rot-Weiss Olpe e.V.
TV Voiswinkel 1919 e.V.
SV Altenberg 1948 e.V.
TUS Schildgen 1932 e.V.
Tennisgemeinschaft Grün-Weiß Vois-
winkel e.V.

 

		Bankmitarbeiter verzichten 
auf Weihnachtsgeschenke

Auch in diesem Jahr unterstützen 
die Mitarbeiter der Raiffeisenbank 
Kürten-Odenthal eG zu Weihnachten 
eine soziale Einrichtung.
Kürten. Es ist schon seit vielen Jahren 
Tradition: Zu Weihnachten verzichten 
die Mitarbeiter der Raiffeisenbank Kür-
ten-Odenthal eG auf ein Weihnachtsge-
schenk des Arbeitgebers und spenden 
den Gegenwert von insgesamt 1.000 
Euro einer sozialen Einrichtung. Das 
jährlich wechselnde Organisationsteam 
der Weihnachtsfeier bestimmt hierbei 
den Spendenempfänger. In diesem 
Jahr entschieden sich die Kollegen 
der Qualitätssicherungsabteilung für 
die gemeinnützige GmbH „anea-mo-
ni“ aus Kürten. Diese engagiert sich für 
sozial benachteiligte Kinder im Rhei-
nisch-Bergischen Kreis und der Umge-
bung. Zur Spendenübergabe lud Frau 
Andrea von Rymon Lipinski-Müller von 
anea-moni nun das Team ein, sich vor 
Ort von dem Engagement ihrer Institu-
tion zu überzeugen.Im Reitstall Hauser-
hof von Sabrina Fischer demonstrier-
te sie am Beispiel „Reiten“, dass dies 
nicht nur eine gesunde Sportart, son-
dern für die Kinder auch eine pädagogi-
sche und psychologische Hilfestellung 
ist. Mit der finanziellen Unterstützung 
der Bankmitarbeiter kann wieder vie-
len Kindern geholfen werden. Frau Ry-
mon Lipinski-Müller bedanke sich ganz 
herzlich für die Unterstützung. Infos zu 
der Institution findet man unter: http://
www.aneamoni.de
tanja.paas@rb-k-o.de

Foto (Raiffeisenbank): Die Bankmitarbeiter 
aus der Qualitätssicherungsabteilung 
freuen sich mit Schülerin Lotte über die 
tatkräftige finanzielle Unterstützung vor Ort 
(v.l.) Claudia Tillmann, Susanne Wallraven, 
Uwe Jeske, Andrea von Rymon Lipinski- 
Müller (anea-moni),  Rita Broich, Sabine 
Erker, Jutta Bosbach und Sven Heyer 

der Anschaffung der Trikots zu unter-
stützen.“, so Volker Wabnitz. Vertreter 
dieser 14 Vereine nahmen dankend die 
Trikots entgegen: 
DJK Montania Kürten e.V.
Union Blau-Weiß Biesfeld e.V.
Bergischer Tennis-Club Blau-Weiß e.V.
Jugendfußballclub Biesfeld/Kürten/
Olpe e.V.
Sport- und Kulturverein Adler e. V.
DJK Dürscheid e.V.

beiden Vorstandsmitglieder der Bank, 
Christoph Gubert und Volker Wabnitz 
überreichten jeweils drei Vertretern von 
jedem Verein die Trikots, die diese im 
Vorfeld selbst gestalten durften. „Wir 
haben laufend Anfragen für Trikotwer-
bung, weil dies für alle Sportvereine 
auch eine andauernde Investition ist. 
Deshalb haben wir uns entschlossen 
in diesem Jahr mit einer einmaligen 
Aktion alle Vereine unseres Hauses bei 
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		Jesellijes Jemölsch… 
Kreissparkasse Köln 
präsentiert 2. Ausgabe 
„Kölsche Heimat“

Nach ihrem erfolgreichen Debüt im 
vergangenen Jahr geht „Kölsche Heimat“ 
mit einer neuen Folge unter dem Motto 
„Jesellijes Jemölsch“ in die zweite Runde.
„Jesellijes Jemölsch“ ist das Ergebnis 
von ungewöhnlichen musikalischen 
Begegnungen. Kölsche Bands und 
Musiker der unterschiedlichsten Stil-
richtungen und Generationen wurden 
für die Produktion zur Zusammenarbeit 
eingeladen. So konnte Wohlbekanntes 
aus dem eigenen oder fremden Reper-
toire neu interpretiert werden, und un-
gewohnte Kooperationen ließen ganz 
neue Lieder entstehen.
Auf den 17 Titeln der CD verbinden sich 
das traditionelle Heimat- und Volkslied 
mit Jazz, Country- und Weltmusikklän-
gen bis hin zum Hip-Hop- und Rap-
Sound. Zu den mitwirkenden Künstlern 
gehören neben Urgesteinen der köl-
schen Musikszene wie Bläck Fööss, 
Höhner und Brings unter anderem auch 
jüngere Bands wie Kasalla oder Kölsch 
Cats, die 2015 den Talentwettbewerb 
„Loss mer singe“ gewonnen haben.
Die CD wird ergänzt durch ein Booklet 
mit vielen interessanten Infos zu den 
Musikern und ihren Musikstücken.
Der künstlerische Kopf und Leiter von 
„Kölsche Heimat“ ist Helmut Frangen-
berg. Neben seiner beruflichen Tätigkeit 
als Journalist und Redakteur arbeitet 
Frangenberg als Herausgeber und Autor 
in Köln. Zudem ist er Mitorganisator von 
„Loss mer singe“ sowie Sitzungspräsi-
dent der Kneipensitzung „Jeckespill“.
Wo erhalten Interessierte die „Kölsche 
Heimat“?
Interessierte können die 1. und 2. Folge 
der „Kölsche Heimat“ unter http://www.
koelscheheimat.de kostenpflichtig her-
unterladen. Online-Kunden zahlen 5,00 
Euro und Nicht-Kunden 8,99 Euro für 
die gesamte Ausgabe. Der Reinerlös 
fließt an die teilnehmenden Künstler.

• Aktionskreis Altenberg e. V. 
•  Elterninitiative Voiswinkler Wichtel e. V. 
•  Festkomitee Bergischer Jecken e. V. 

von Blecher und Bergstrasse 1965 
•  Festkomitee der Karnevalsfreunde 

Oberodenthal e. V. 
•  Förderverein Evangelische Domge-

meinschaft Altenberg e. V. 
•  Förderverein Realschule Odenthal 

e. V. 
•  Interessengemeinschaft Voiswinke-

ler Karnevalsfreunde eG 
•  Karnevalsverein Chris-Die-Ro-Go 

Super Show e. V. 
•  Katholische Jugendagentur Le-

verkusen, Rhein-Berg, Oberberg 
GmbH 

•  Kulturspiegel -Verein zur Förderung 
der Kultur in Odenthal e. V. 

• Stiftung Altenberg 

		11 Vereine aus Odenthal 
erhalten von der Kreis- 
sparkasse Köln 12.000 Euro  
Gemeinnützige Einrichtungen 
mit Fördermitteln aus dem 
„PS-Sparen und Gewinnen“ 
unterstützt 

Über einen Förderbetrag aus dem 
„PS-Sparen und Gewinnen“ der Kreis-
sparkasse Köln konnten sich 11 Vereine 
und Einrichtungen aus Odenthal freuen. 
Die Fördermittel in Höhe von insgesamt 
12.000 Euro übergab Dirk Neubuß, Re-
gionaldirektor der Kreissparkasse Köln 
in Burscheid, gemeinsam mit Filialdi-
rektor Thomas Fritsche am 25. Oktober 
2016 im Rahmen eines Empfangs in 
der Filiale Odenthal. „Gerne unterstüt-
zen wir die Vereine in Odenthal durch 
Fördermittel aus der PS-Lotterie. Die 
Vereinsvielfalt vor Ort trägt nicht nur 
zur Lebensqualität in der Region bei, 
sondern ist zudem Ausdruck eines 
gelebten bürgerschaftlichen Engage-
ments”, sagte Neubuß. Im Anschluss 
der Übergabe der Fördermittel an die 
Vereine informierte Stephanie Schö-
nenborn, Fachbereichsleiterin Neue 
Medien/Direktvertrieb, über das Thema 
„Social Media – Chancen und Risiken 
eines Vereinsauftritts in Sozialen Netz-
werken“. 
Die Lotterie „PS-Sparen und Gewin-
nen” verbindet den Spargedanken mit 
einer monatlichen Ausspielung. Von 
jedem erworbenen PS-Los werden 25 
Cent für die Unterstützung von gemein-
nützigen Vereinen verwendet, darunter 
Einrichtungen der Jugend-, Wohlfahrts- 
und Kulturpflege sowie des Sports im 
Geschäftsgebiet der Kreissparkasse 
Köln. In den Filialen der Kreissparkasse 
Köln wurden im vergangenen Jahr über 
Empfänger der Fördermittel in Odenthal 

Bildunterschrift Dirk Neubuß (1. Reihe, rechts außen), Regionaldirektor der Kreissparkas-
se Köln in Burscheid, und Thomas Fritsche (1. Reihe, links außen), Filialdirektor der Kreis-
sparkasse Köln in Odenthal, übergaben Fördermittel aus der PS-Lotterie der Sparkassen 
an 11 gemeinnützige Vereine aus Odenthal. 

Gruppenbild mit den Künstlern und Helmut Frangenberg, künstlerischer Leiter „Kölsche 
Heimat“ (außen rechts) und Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse
Köln (1. Reihe, 4.v.r.) in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln am Neumarkt
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im Tuch), Profi-Backseminare (mit der 
Buchautorin Dr. Stefanie Herberth), Me-
ditationsworkshops und Kochevents, 
die von veganem Kochen bis zum klas-
sischen Ostermenü reichen. Besondere 
Angebote für ein spezielles, persönli-
ches und bergisches Weihnachtsge-
schenk.
„Langsam spricht es sich herum, dass 
man qualitativ hochwertige und vielfäl-
tige Angebote auch lokal vor Ort finden 
und buchen kann.“ erklärt Birgit Carl, 
Inhaberin von raum44. Für ein Backse-
minar bei Dr. Stefanie Herberth reisten 
Teilnehmer aus Thüringen, Hessen und 
Burscheid an, für die Aerial-Yoga-Kurse 
verließen viele Yoga-Praktizierende die 
Matte und genossen oft erstmals das 
schwerelose, leichte Gefühl im Tuch. 
Weitere Veranstaltungen sind in Vor-
bereitung. „Ich habe viele interessante 
Gespräche geführt. Davon werden ei-
nige Ideen sicherlich bald im raum44 
umgesetzt.“, schmunzelt Birgit Carl. 
„Auch entdecken immer mehr Firmen 
oder Gruppen raum44 als preiswer-
te Alternative zu einem Hotel. Als Be-
sprechungsraum, als Raum für z.B. die 
Weihnachtsfeier und auch als Mög-
lichkeit mit Kochen oder Backen eine 
etwas andere Teamentwicklungsmaß-
nahme durchzuführen.“
Weitere Infos unter www.raum44.de 
oder unter 02174/8912717

		CMS Pflegewohnstift 
St. Pankratius: Vorstellung 
des neuen Einrichtungs- 
leiters auf dem Oktoberfest 

Viel Spaß hatten die Bewohnerinnen und 
Bewohner des CMS Pflegewohnstift St. 
Pankratius auf ihrem Oktoberfest im 
blau-weiß geschmückten Bistro des 
Hauses. Zu Beginn der Feier stellte 
Regionalleiter Ralf Becker den neuen 
Einrichtungsleiter, Jens Schattauer, vor: 
„Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe hier im Haus und auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen allen. Meine 
Tür als Einrichtungsleiter steht Ihnen 
jederzeit offen“, begrüßte er Bewohner 
und Mitarbeiter. Und die wiederum fei-
erten zünftig bei Weißbier, frischen Bre-
zeln, Obazda und Weißwürschteln. Zu 
bayerischen Liedern wurde gesungen 
und geschunkelt, aber auch kölsches 
Liedgut durfte natürlich nicht fehlen! 

Foto von links: Katja Buchholz, Leitende 
Pflegefachkraft; Ralf Becker, Regionalleiter; 
Jens Schattauer, Einrichtungsleiter 

Odenthal-Blecher. Der Startschuss für 
die Raumvermietung (Seminarraum 
oder Veranstaltungsraum mit Profikü-
che) und das Eventprogramm fiel am 
3. September mit dem Tag der offenen 
Türe. Diesen Tag nutzten viele Odent-
haler um raum44 mit der „Zauber“-Kü-
che, die auf Bedarf hervorgezaubert 
werden kann, kennenzulernen. Auch 
der benachbarte Massage- und Praxis-
raum fand großen Anklang. 
Pünktlich vor dem Weihnachtsfest 
ist das neue Eventprogramm on-
line. Neben Kursgutscheinen oder 
Raum-Zeit-Gutscheinen mit frei wähl-
barem Wert finden sich dort Yoga-Kur-
se (Matte), Aerial-Yoga-Kurse und 
Wochenendworkshops (schwebend 

Zur Veranstaltung:
Alexander Wüerst, Vorsitzender des 
Vorstands der Kreissparkasse Köln, 
eröffnete die Veranstaltung zur Vorstel-
lung der 2. Folge „Kölsche Heimat“ am 
27. Oktober 2016 in der Kassenhalle 
der Kreissparkasse Köln am Neumarkt 
mit den Worten: „ Mit der neuen Aus-
gabe unserer ‚Kölschen Heimat‘ wollen 
wir kölschen Bands und Musikern der 
unterschiedlichsten Stilrichtungen un-
abhängig vom Karneval die Gelegen-
heit bieten, zusammenzukommen und 
gemeinsam mit Musikalität und guten 
Texten einen weiteren Beitrag zum Er-
halt und zur Weiterentwicklung der rhei-
nischen Musikkultur zu leisten.“
Nach der Begrüßung der über 400 ge-
ladenen Gäste durch Alexander Wüerst 
übernahm Helmut Frangenberg das Mi-
krophon und erläuterte die Auswahl der 
Musiktitel. Die musikalische Gestaltung 
des Abends übernahmen die Kölsch-
Cats, J.P. Weber Trio, Miljö und Dat 
Kölsche Rattepack – Künstler, die auch 
an der Produktion der CD beteiligt waren.

		Raum44 -Start-up in 
Odenthal nimmt Fahrt auf 

Ein bewegtes Quartal liegt hinter 
raum44, der neuen Eventlocation in 
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scheides „Für eine zukunftssichere 
Grundschulstruktur“ in der Sitzung am 
13.12.2016 festgestellt hat, wird das 
Ergebnis gem. § 16 Abs. 3 der Satzung 
über die Durchführung von Bürgerent-
scheiden hiermit bekanntgegeben.
Abstimmungsberechtigte 12.984
Abstimmende 5.476
Ungültige Stimmen 12
Gültige Stimmen 5.464
Quorum gem. § 26 Abs. 7
Gemeindeordnung NRW 2.597
Die Fragestellung
„Soll der Grundschulstandort Neschen 
ab dem 01.08.2017 bis spätestens 
31.07.2020 (Abschluss der Auflösungs-
phase) aus finanzwirtschaftlichen, 
pädagogischen und schulorganisa-
torischen Gründen aufgelöst werden 
und damit der anderslautende Ratsbe-
schluss vom 28.06.2016 (Beschluss-
vorlage 6/0102/3) rückgängig gemacht 
werden?“
wurde durch die Abstimmenden zu fol-
genden Stimmanteilen beantwortet:
Ja – Stimmen 2.187
Nein – Stimmen 3.277
Ungültige Stimmen 12
Der Rat der Gemeinde Odenthal stellt 
fest, dass das Quorum des § 26 Abs. 
7 Gemeindeordnung NRW durch die 
Nein-Stimmen erreicht wurde. Der Bür-
gerentscheid wird daher im Sinne der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
entschieden. 
Weil die Anzahl der Nein-Stimmen hö-
her ist als die Anzahl der Ja-Stimmen, 
verbleibt es beim Ratsbeschluss vom 
28.06.2016, wonach die Grundschule 
Neschen ab dem Schuljahr 2017/2018 
in einen Verbund mit der Grundschule 
Odenthal aufgehen wird. 
Der Schulstandort Neschen bleibt er-
halten.
Odenthal, den 13.12.2016
Gemeinde Odenthal
gez. Robert Lennerts
Bürgermeister

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständiger 
Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 
03.11.2016 folgenden Beschluss gefasst:
- Für die 
  1. Änderung des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplans Lindenal-
lee wird die öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB 
beschlossen.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich der der Linden-
allee 1 im Ortsteil Odenthal.

Die Abgrenzung des Bereichs der 1. 
Änderung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans Lindenallee ist aus dem 
nachfolgend abgedruckten Übersichts-
plan zu ersehen.

serkanals in Höhe des Grundstückes 
Gemarkung Unter-Odenthal, Flur 6, 
Flurstück Nr. 1035 sowie vom Anfangs-
schacht in der Straße Treidelweg in 
Höhe des Grundstückes Gemarkung 
Unter-Odenthal, Flur 6, Flurstück Nr. 
810 bis zum Einleitungsschacht in die 
Dhünn auf dem Grundstück Gemar-
kung Unter-Odenthal, Flur 6, Flurstück 
Nr. 1052.
Odenthal – Scheuren
Breidbacher Höhe
- Schmutz- und Regenwasserkanal –
vom Anfangsschacht in der Straße 
Breidbacher Höhe in Höhe der Grund-
stücke Gemarkung Ober-Odenthal, Flur 
4, Flurstücke Nrn. 1835 bzw. 1841 bis 
zum Übergabeschacht in der Einmün-
dung Scheurener Straße sowie vom An-
fangsschacht in der Straße Breidbacher 
Höhe in Höhe der Grundstücke Gemar-
kung Ober-Odenthal, Flur 4, Flurstücke 
Nrn. 1839 bzw. 1844 bis zum Auslauf 
in das Sickerbecken auf dem Grund-
stück Gemarkung Ober-Odenthal, Flur 
4, Flurstück Nr. 1827. 
Odenthal-Blecher
Johann-Frizen-Straße, Im Bohner Feld
-Schmutz- und Regenwasserkanal –
jeweils vom Anfangsschacht in der Jo-
hann-Frizen-Straße in Höhe der Grund-
stücke Gemarkung Unter-Odenthal, 
Flur 13, Flurstücke Nrn. 794 bzw. 809 
und 790 bzw. 798 bis zum Übergabe-
schacht in der Einmündung zur Stra-
ße Am Telegraf sowie vom Anfangs-
schacht in der Straße Im Bohner Feld in 
Höhe der Grundstücke Gemarkung Un-
ter-Odenthal, Flur 13, Flurstücke Nrn. 
807 und 797 bis zum Übergabeschacht 
in der Johann-Frizen-Straße.
Odenthal-Voiswinkel
Pfaffenbusch
- Mischwasserkanal –
vom Anfangsschacht in der Straße 
Pfaffenbusch in Höhe des Hauses Nr. 
19 bis zum Übergabeschacht in der 
Straße Hirschweg in Höhe der Einmün-
dung.
Die Eigentümer bebauter Grundstücke, 
die von den oben genannten Straßen 
erschlossen werden, werden hiermit 
aufgefordert, ihrer Anschlusspflicht 
nachzukommen und ihre Grundstücke 
innerhalb von 3 Monaten nach dieser 
Bekanntmachung an die jeweilige öf-
fentliche Abwasseranlage anzuschlie-
ßen.
Odenthal, den 11.11.2016
Der Bürgermeister 
gez. Lennerts

		Bekanntmachung 
des Ergebnisses 
des Bürgerentscheides 
„Für eine zukunftssichere 
Grundschulstruktur“ 
in Odenthal am 27.11.2016

Nachdem der Rat der Gemeinde 
Odenthal das Ergebnis des Bürgerent-

Bekanntmachungen

		Redaktionelle Beiträge 
für das „Das Rathaus“

Gerne nehmen wir Ihre redaktionellen 
Texte für eine Veröffentlichung im Amts-
blatt der Gemeinde Odenthal entgegen. 
Halten Sie bei der Eingabe von 
Berichten unbedingt Folgende Rah-
menbedingungen ein:
•  Texte bitte in elektronischer Form 

entweder als unformatierte RTF-Datei 
oder als MS-Word-Dokument einrei-
chen. Die Manuskripte sollten unfor-
matiert bleiben, also kein Fettdruck, 
kein Unterstrich, keine Kursivschrift, 
sondern vielmehr reiner Fließtext.

•  Textlänge max. 200 Wörter / 
1300 Zeichen!!!

•  Keine Bilder in die Textdateien 
einfügen

•  Bildunterschriften nicht vergessen.  
Diese sollen immer am Ende des 
Fließtextes eingefügt werden. Sie 
sollen kurz den Inhalt des Bildes be-
schreiben und die Namen der abge-
bildeten Personen enthalten.

•  Bilder bitte als druckfähige JPEG- 
Datei einreichen (300dpi).

•  Texte und dazugehörige Bilder 
Bitte immer in zwei getrennten Da-
teien einreichen, dabei aber gleiche 
Namensvergabe, z.B. Word-Doku-
ment mit Namen „Konzert.doc“ und 
dazugehöriges Bild mit Namen „Kon-
zert-Bild.jpg“

Bitte beachten Sie: Es besteht kein 
Anspruch auf Veröffentlichung. Die 
Redaktion behält sich das Recht vor, 
Beiträge zu kürzen, nicht aufzuneh-
men oder zu verschieben.

		Öffentliche Bekanntmachung
Gem. § 5 der Satzung über die Ent-
wässerung der Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche Abwasse-
ranlage -Entwässerungssatzung- der 
Gemeinde Odenthal in der zur Zeit 
geltenden Fassung wird hiermit be-
kannt gemacht, welche Straßen und 
Ortsteile mit einer betriebsfertigen Ab-
wasseranlage (Mischwasserkanäle, 
Schmutzwasserkanäle, Regenwasser-
kanäle oder Regen- und Schmutzwas-
serkanäle im Trennsystem) versehen 
sind und für welche Grundstücke damit 
der Anschlusszwang nach Bekannt-
gabe entsprechend der vorgenannten 
Satzung wirksam geworden ist. 
Odenthal
Treidelweg
- Schmutz- und Regenwasserkanal –
vom Anfangsschacht in der Straße 
Treidelweg in Höhe des Grundstückes 
Gemarkung Unter-Odenthal, Flur 6, 
Flurstück Nr. 1050 bis zum Übergabe-
schacht des vorhandenen Mischwas-



Odenthal – Das A und O im Bergischen   www.odenthal.de20

Die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die nach Einschät-
zung der Gemeinde Odenthal wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnah-
men werden ausgelegt. Es handelt sich 
dabei um die vorstehend aufgelisteten 
Dokumente I – III.
Neben der Offenlegung im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische Diens-
te- der Gemeinde Odenthal kann die 
Bekanntmachung auch im Internet un-
ter www.odenthal.de/hauptnavigation/
buerger/bauen-wohnen/
bekanntmachungen-aktuelle-verfahren 
eingesehen werden.
Es wird auf den § 47 (2a) Verwaltungs-
gerichtsordnung hingewiesen. Hiernach 
ist in einem späteren Normenkontroll-
verfahren der Antrag einer Person zu ei-
nem Bebauungsplan unzulässig, wenn 
die den Antrag stellende Person nur 
Einwendungen geltend macht, die sie 
im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.
Odenthal, den 22.11.2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		Bekanntmachung 
Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB) 
zur 21. Änderung des 
Flächennutzungsplans 
der Gemeinde Odenthal

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständi-
ger Fachausschuss hat in seinen Sit-
zungen am 21.04.2016 folgende Be-
schlüsse gefasst:
–  Der Ausschuss für Planen und Bau-

en beschließt die Aufstellung der 21. 
Änderung des Flächennutzungs-
plans gem. §1 Abs. 8 und § 2 Abs.1 
des Baugesetzbuches

     •  Insbesondere betroffene Um-
weltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a BauGB: Pflanzen und 
Tiere/Biologische Vielfalt

          Artenschutzrechtliche Vermei-
dungsmaßnahmen zum Schutz-
gut Pflanzen/Tiere/Artenschutz.

 2.  Ergänzende Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung: Ermittlung 
und Bewertung der relevanten 
Landschaftspotentiale. Ermitt-
lung von Art und Umfang der 
zu erwartenden Eingriffe; Aus-
wirkungen der Planung auf die 
Landschaftspotentiale/Schutzgü-
ter.

     •  Themen: Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung, Bestands-
plan, Maßnahmenplan

     •  Insbesondere betroffene Um-
weltbelange i. S. d. § 1 Abs.6 
Nr. 7 a BauGB: Pflanzen, Bo-
den

III.  Stellungnahmen von Fachbehör-
den und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB

 1.  Stellungnahme der Artenschutz-
behörde des Rheinisch-Bergi-
schen Kreises vom 13.09.2016

     • Thema: Artenschutz
     •  Insbesondere betroffene Um-

weltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a BauGB:

        Landschaft
         Hinweis, dass auf den be-

troffenen Flächen hinsichtlich 
möglicher Gehölzrodungen die 
Verbotstatbestände gemäß § 
44 Abs. 1 Bundesnaturschutz-
gesetz einzuhalten sind.

 2.  Stellungnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Rhei-
nisch-Bergischen Kreises vom 
13-09.2016

     •  Thema: Landschaftspflegeri-
scher Begleitplan

     •  Insbesondere betroffene Um-
weltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a BauGB:

          Landschaft, Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser und biologi-
sche Vielfalt

          Anregung, die geplanten Kom-
pensationsmaßnahmen in 
Bezug auf das tangierende 
Landschaftsbestandteils anzu-
passen.

     •  Thema: Ergänzende Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung

     •  Insbesondere betroffene Um-
weltbelange i. S. d. § 1 Abs. 6 
Nr. 7 a BauGB:

          Landschaft, Tiere, Pflanzen, 
Boden und Wasser

          Anregungen zum Erhalt eines 
Alleenbaumes und zur Offenle-
gung eines Nebenbaches

Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegt folgendes Flurstück:
Gemarkung Unterodenthal, Flur 6
Teile des Flurstückes 899.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gemäß § 3 (2) BauGB 
wird hiermit bekanntgegeben.
Der vorgenannte Entwurf zur Bebau-
ungsplanänderung einschließlich der 
Begründung und die ergänzende Ein-
griff-Ausgleichsbilanzierung liegen in 
der Zeit von

Montag, den 09.01.2017 bis ein-
schließlich Freitag, den 10.02.2017

im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der Auslegungsfrist können 
zur Planung schriftliche Stellungnah-
men vorgebracht oder im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift erklärt werden. Nicht frist-
gerechte abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungsplans un-
berücksichtigt bleiben.
Offengelegt werden
•  der Entwurf des Planes, die Begrün-

dung und die ergänzende Eingriff- 
und Ausgleichsbilanzierung 

•  die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen

Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen und wesentliche bereits 
vorhandene umweltbezogene Stellung-
nahmen sind bei der Gemeinde Odent-
hal verfügbar:
I.  Begründung zur 1. Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans Lindenallee 

  In der Begründung werden u.a. 
die landschaftspflegerischen Maß-
nahmen dargestellt und bewertet. 
Grundlage dafür bilden die nach-
folgend näher beschriebenen Fach-
beiträge, Gutachten und Stellung-
nahmen.

II.  Fachgutachten und fachgutachterli-
che Stellungnahme zur 1. Änderung 
des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Lindenallee

 1.  Ergänzende Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung

      Innovative Stadt- und Raumpla-
nung GmbH (ISR), Zur Pumpsta-
tion 1, 42781 Haan (Juli 2016)

     • Thema: Artenschutz
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Die Abfallbehälter zur Sammlung der 
Bioabfälle dürfen ausschließlich mit 
kompostierbaren Abfällen befüllt wer-
den, d.h. es ist untersagt, nicht kom-
postierbare Abfälle einzufüllen. Dies 
gilt insbesondere für die sogenannten 
„kompostierbaren Kunststoffbeutel“, 
da diese für die Verarbeitung in der Ver-
gärungs- und Kompostierungsanlage 
des Bergischen Abfallwirtschaftsver-
bandes (BAV) nicht geeignet sind.
Falsch befüllte Biotonnen sind von der 
Abfuhr ausgeschlossen und werden 
mit einem Aufkleber gekennzeichnet. 
Sie müssen für die nächste Abfuhr 
nachsortiert werden.
Nicht nachsortierte Bioabfallbehälter 
werden im Rahmen einer kostenpflich-
tigen Zusatzabfuhr als Restmüll ent-
sorgt.
Die alten Absätze 5 bis 9 werden die 
neuen Absätze 6 bis 10. 

§ 4
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft. 
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende fünfte Änderungs-
satzung zur Satzung über die Ab-
fallentsorgung in der Gemeinde 
Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.12.2016 
gez. Lennerts 
Bürgermeister 

		5. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Straßen-
reinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsge-
bühren (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) in 
der Gemeinde Odenthal vom 
14.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-

Während dieses Zeitraums wird im Ge-
schäftsbereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal die 
Gelegenheit geboten, die Planung zu er-
örtern und sich hierzu zu äu-ßern. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung 
über die Flächennutzungsplanänderung 
unberücksichtigt bleiben. 
Neben dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren im Geschäftsbereich III 
-Bauen & Technische Dienste- der 
Gemeinde Odenthal kann die Be-
kanntmachung auch im Internet unter 
www.odenthal.de/hauptnavigation/
buerger/bauen-wohnen/
bekanntmachungen-aktuelle-verfahren 
eingesehen werden.
Odenthal, den 21. November 2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

		Fünfte Änderungssatzung 
zur Satzung über die Abfall-
entsorgung in der Gemeinde 
Odenthal vom 14.12.2016 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW., S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 01.10.2013 (GV. NRW. S. 
564, 565 ), des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I 
2012, S. 212ff.), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 04.04.2016 
(BGBl. I,S. 569,584), § 7 der Gewerbeab-
fall-Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 
2002, S. 1938ff., zuletzt geändert durch 
Art. 5 Abs. 23 des Gesetzes zur Neu-
ordnung des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallrechts vom 24.02.2012, BGBl. I, 
S.212, 257), der §§ 8 und 9 des Abfallge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt 
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes 
vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), so-
wie des § 17 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 21.10.2016 
(BGBl. I, S. 2372, 2385) hat der Rat der 
Gemeinde Odenthal in seiner Sitzung am 
13.12.2016 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
§ 2 Abfallentsorgungsleistungen der 
Gemeinde
In Abs. 2 Nr. 2 wird „(keine Speiseres-
te)“ gestrichen und ersetzt durch „Nah-
rungs- und Küchenabfälle (ungekocht 
und gekocht)“

§ 2
§ 10 Abfallbehälter und Abfallsäcke

In Abs. 2 a) werden die Zahlen 2.500 l 
und 5.000 l gestrichen.

§ 3
§ 13 – Benutzung der Abfallbehälter 

Es wird folgender Abs. 5 neu eingefügt:

–  Der Ausschuss für Planen und Bau-
en beschließt für die 21. Änderung 
des Flächennutzungsplans die 
frühzeitige Bürger- und Behör-den-
beteiligung gem. § 3 Abs. 1 sowie 
§ 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
durchzuführen.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Umwandlung einer Fläche für 

Wald in Wohnbaufläche im Be-
reich Kamper Weg 8a im Ortsteil 
Voiswinkel.

Die Abgrenzung des Bereichs der 21. 
Flächennutzungsplanänderung ist aus 
dem nachfolgend abgedruckten Über-
sichtsplan zu ersehen.
Innerhalb des Flächennutzungsplange-
biets liegen folgende Flurstücke:
Gemarkung Unterodenthal, Flur 7
Teile des Flurstückes 2651 und
Flurstück 4480.
Hierzu wird nun die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und der Behörden gem. § 3 
(1) und gem. § 4 (1) BauGB durchge-
führt.
Die vorgenannten Entwürfe zu der Flä-
chennutzungsplanänderung einschließ-
lich der Begründung inkl. Umweltbe-
richt liegen in der Zeit von 

Montag, den 09.01.2017 bis ein-
schließlich Freitag, den 10.02.2017

im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat          
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Der Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal informiert dort über Hinter-
grund und Zielsetzung sowie über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung.
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 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

 d)  der Form oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

2.   Die vorstehende 12. Satzung zur 
Änderung der Beitrags und Ge-
bührensatzung zur Satzung über 
die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentli-
chen Abwasseranlagen – Entwäs-
serungssatzung – in der Gemein-
de Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.12.2016
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		15. Satzung zur Änderung 
der Gebührensatzung für 
die kommunale Abfallent-
sorgungseinrichtung der 
Gemeinde Odenthal vom 
14.12.2016

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10. 2013 
(GV.NRW. S. 564,565) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(KAG) in der Fassung vom 25. April 
2005 (GV.NRW. S. 488), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13.12. 2011 (GV.
NRW. S. 687) in Verbindung mit der Sat-
zung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Odenthal vom 04.07.2012, 
in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung vom 13.12.2016 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1
§ 3 - Gebührensatz 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:
(1)  Die Abfallentsorgungsgebühr be-

trägt
 a)  bei der haushaltsbezogenen zwei- 

wöchentlichen Abfuhr für den
          60-l-grauen Restmüllbehälter 

 170,00 Euro
          80-l-grauen Restmüllbehälter 

 218,00 Euro
        120-l-grauen Restmüllbehälter 

 313,00 Euro
        240-l-grauen Restmüllbehälter 

 599,00 Euro
    1.100-l-grauen Restmüllbehälter 
 2.645,00 Euro
 b)  bei der haushaltsbezogenen vier-

wöchentlichen Abfuhr für den
      60-l-grauen Restmüllbehälter 
 99,00 Euro

ßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren 
durch die Gemeinde Odenthal vom 
14.12.2016 wird hiermit in vollem 
Wortlaut im Amtsblatt „Das Rat-
haus“ bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.12.2016 
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

		12. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Satzung über 
die Entwässerung der 
Grundstücke und den 
Anschluss an die öffentliche 
Abwasseranlagen – 
Entwässerungssatzung – 
in der Gemeinde Odenthal 
vom 14.12.2016 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10. 2013 
(GV. NRW. S. 564,565), der §§ 1, 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) in der Fassung vom 25.04.2005 
(GV.NRW.S.488), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 13.12.2011 (GV.NRW. 
S.687), den §§ 51 und 53 des Landes-
wassergesetzes – LWG – in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 
(GV.NRW. S. 248) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.07.2016 (GV.NRW. 2016 
Nr. 22, S.559 ff.) in Verbindung mit der 
Satzung über die Entwässerung der 
Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage – Ent-
wässerungssatzung – vom 08.07.2011 
in der zzt. geltenden Fassung hat der 
Rat der Gemeinde Odenthal in seiner 
Sitzung am 13.12.2016 folgende Ände-
rungssatzung beschlossen: 

§ 1
§ 9 Abs. 6 erhält folgende Fassung:
Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwas-
ser 3,12 Euro.

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens oder 

Formvorschriften der zur Zeit gelten-
den Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen kann gegen die 
Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit der Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

rhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 01.10.2013 
(GV.NRW. S. 564, 565) und der §§ 2, 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) in der Fassung vom 25.04.2005 
(GV.NRW. S.488) sowie den §§ 3 und 
4 des Gesetzes über die Reinigung öf-
fentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 
18.12.1975 (GV.NRW. S.706, 1976 
S.12), zuletzt geändert durch Artikel 
9 des Gesetzes vom 02.10.2014 (GV.
NRW. S.622) hat der Rat der Gemeinde 
in seiner Sitzung am 13.12.2016 folgen-
de Satzung beschlossen:

§ 1
§ 6 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Bei einer einmaligen monatlichen Rei-
nigung der Fahrbahn ohne Winterwar-
tung beträgt die Benutzungsgebühr 
jährlich je Meter Grundstücksseite (Ab-
sätze 1 – 3), wenn das Grundstück er-
schlossen wird durch eine Straße, die 
überwiegend
 a)  dem Anliegerverkehr dient
 0,89 Euro
 b)  dem innerörtlichen Verkehr dient 

 0,80 Euro
 c)  dem überörtlichen Verkehr dient 

 0,71 Euro
§ 2

§ 6 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt 
geändert:
Für die von der Gemeinde ausgeführ-
te Winterwartung beträgt die Benut-
zungsgebühr jährlich je Meter Grund-
stücksseite (Absätze 1 – 3) 0,58 Euro. 

§ 3
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen in der zur Zeit geltenden Fas-
sung kann gegen die Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende fünfte Änderungs-
atzung der Satzung über die Stra-
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  für Schmutzwasser je m³
  0,11 Euro
 b)  Umlage für Nutzer der öffentli-

chen Abwassereinrichtungen für 
Niederschlagswasser je m²

 0,06 Euro 
§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gemäß § 7 Abs.6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften der zur Zeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder 

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende 27. Satzung zur 
Änderung der Satzung über die 
Abwälzung und Erhebung der Ab-
wasserabgabe durch die Gemein-
de Odenthal wird hiermit in vollem 
Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.12.2016
gez. Lennerts
Bürgermeister

		Bekanntmachung 
über das Inkrafttreten 
der 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 18 
-Blecher, Eifgenstraße-

Der Rat der Gemeinde Odenthal hat 
in seiner Sitzung am 27.09.2016 die 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
18 -Blecher, Eifgenstraße- gemäß § 10 
Baugesetzbuch als Satzung beschlos-
sen. Dem Bebauungsplan sind bei-
gefügt eine Begründung, ein Umwelt-
bericht, ein landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag und eine Artenschutzvor-
prüfung.
Planziel
Mit der 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 18 -Blecher, Eifgenstraße- soll 
die Gebietsausweisung aus dem Flä-
chennutzungsplan (Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung Freizeit/Erho-
lung) in den Bebauungsplan übernom-
men werden. Mit der beantragten Än-
derung des Bebauungsplans soll eine 
textliche Ergänzung verbunden sein, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet,

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

2.  Die vorstehende 15. Satzung zur 
Änderung der Gebührensatzung für 
die kommunale Abfallentsorgungs-
einrichtung der Gemeinde Odenthal 
vom 14.12.2016 wird hiermit in vol-
lem Wortlaut bekannt gemacht.

Odenthal, den 14.12.2016
gez.: Lennerts
Bürgermeister

		Siebenundzwanzigste  
Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Abwälzung 
und Erhebung der Abwasser-
abgabe durch die Gemeinde 
Odenthal vom 14.12.2016

Aufgrund der §§ 7 Abs.1 und 41 Abs.1, 
Satz 2,Bst. F und i der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 01.10.2013 (GV.NRW. 
S.564, 565), der §§ 1 und 9 des Abwas-
serabgabegesetzes in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 18.01.2005 
(BGBl. I S. 114) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 
01.06.2016 (BGBl. I S. 1290, 1296), der 
§§ 53, 64 und 65 des Landeswasser-
gesetzes – LWG – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV.
NRW. S. 248), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 08.07.2016 
(Gv.NRW.2016 Nr.22, S. 559 ff.) sowie 
der §§ 2,4, 6 und 7 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) in der 
Fassung vom 25.04.2005 (GV.NRW. 
S.488) in Verbindung mit der Satzung 
über die Abwälzung und Erhebung der 
Abwasserabgabe durch die Gemeinde 
Odenthal vom 18.12.1980 in der z.Zt. 
geltenden Fassung hat der Rat der Ge-
meinde Odenthal in seiner Sitzung am 
13.12.2016 folgende Änderungssat-
zung beschlossen:

§ 1
§ 6 Abgabenmaßstab und Abgabe-
satz – erhält in Absatz 3 folgende Fas-
sung:
(3)  Ab dem 01. Januar 2017 werden 

folgende Abwasserabgabensätze 
erhoben:

 a)  Umlage für Nutzer der öffentli-
chen Abwassereinrichtungen 

     80-l-grauen Restmüllbehälter 
 123,00 Euro
    120-l-grauen Restmüllbehälter 

 170,00 Euro
 c)  bei der gewerblichen wöchent- 

lichen Leerung ohne Sondermüll 
für den

          80-l-grauen Restmüllbehälter 
 396,00 Euro

       120-l-grauen Restmüllbehälter 
 582,00 Euro
       240-l-grauen Restmüllbehälter 
 1.139,00 Euro
    1.100-l-grauen Restmüllbehälter 
 5.129,00 Euro
 d)  bei der gewerblichen zweiwö-

chentlichen Leerung ohne Son-
dermüll für den

         60-l-grauen Restmüllbehälter 
 165,00 Euro
         80-l-grauen Restmüllbehälter 
 212,00 Euro
       120-l-grauen Restmüllbehälter 
 305,00 Euro
       240-l-grauen Restmüllbehälter 
 583,00 Euro
    1.100-l-grauen Restmüllbehälter 
 2.578,00 Euro
 e)  bei der gewerblichen vierwö-

chentlichen Leerung ohne Son-
dermüll für den

      60-l-grauen Restmüllbehälter 
 96,00 Euro

      80-l-grauen Restmüllbehälter 
 119,00 Euro

 f)  für den 70 l blauen Restabfallsack               
 7,40 Euro

 g)  je 120-l-Bioabfallbehälter  
 40,00 Euro

      je 240-l-Bioabfallbehälter
 75,00 Euro
      je 70-l-Bioabfallsack   

 3,30 Euro
 h)  für eine zusätzliche 240-l-Papier-

tonne 22,00 Euro
b)  Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fas-

sung:
Für jede Abholung oder Auslieferung 
von Müllgefäßen sowie für die Ände-
rung des Abfuhrrhythmus (hier auch 
Wechseln des Abfuhraufklebers) ist 
eine Gebühr von 33,00 Euro zu entrich-
ten. 

§ 2
Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in 
Kraft.
Bekanntmachungsanordnung
1. Hinweis gem. § 7 Abs. 6 GO NW
  Die Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der zurzeit gel-
tenden Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann ge-
gen die Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit der Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn,
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 d)  der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Gemeinde vor-
her gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Odenthal, den 21. November 2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts
 
 
 

		Bekanntmachung 
Beteiligung der Öffent- 
lichkeit gem. § 3 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB) 
zur 5. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 32 
-Im Voiswinkeler Busch-

Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständiger 
Fachausschuss hat in seinen Sitzungen 
am 21.04.2016 folgende Beschlüsse 
gefasst:
 –  Der Ausschuss für Planen und 

Bauen beschließt die Aufstellung 
der 5. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 32 -Im Voiswinkeler 
Busch- gem. § 1, Abs. 8 und § 2, 
Abs. 1 des Baugesetzbuches.

 –  Der Ausschuss für Planen und 
Bauen beschließt für die 5. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 
32 -Im Voiswinkeler Busch- die 
frühzeitige Bürger- und Behörden-
beteiligung gem. § 3 Abs. 1 sowie 
§ 4 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
durchzuführen.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Ausweisung einer überbaubaren 

Fläche im Bereich des Kamper 
Weges 8a im Ortsteil Voiswinkel.

Die Abgrenzung des Bereichs der 
5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
32 -Im Voiswinkeler Busch- ist aus dem 
nachfolgend abgedruckten Übersichts-
plan zu ersehen.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegen folgende Flurstücke:
Gemarkung Unterodenthal, Flur 7
Teile des Flurstückes 2651 und
Flurstück 4480.
Hierzu wird nun die Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Behörden gem. 
§ 3 (1) und gem. § 4 (1) BauGB durch-
geführt.
Die vorgenannten Entwürfe zu der Be-
bauungsplanänderung einschließlich 
der Begründung inkl. Umweltbericht, 
landschaftspflegerischer Fachbeitrag 
und die artenschutzrechtliche Prüfung 
liegen in der Zeit von

Montag, den 09.01.2017 bis ein-
schließlich Freitag, den 10.02.2017

im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Odent-
hal, Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:
 „(1) Unbeachtlich werden
 1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 

1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvor-
schriften,

 2.  eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flä-
chennutzungsplans und

 3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 be-
achtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder 
der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a be-
achtlich sind.“

3.  Gemeindeordnung NRW 1994 § 7 
Abs. 6 Satz 1

  Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes 
kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige orts-
rechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet 
oder

damit Nebenanlagen, die dem Sauna-
betrieb dienen sowie Garagen und 
Carports zulässig sind.
Der Geltungsbereich ist im nachfolgend 
abgedruckten Übersichtsplan darge-
stellt.
Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende vom Rat der Gemein-
de beschlossene Satzung wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht.
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntma-
chungsverordnung (BekanntmVO) wird 
hiermit bestätigt, dass der Wortlaut der 
Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 
15.12.2015 übereinstimmt und die Be-
kanntmachung dem Verfahren gemäß 
§ 2 Abs. 1 und 2 der geltenden Be-
kanntmachungsverordnung vom 26.08. 
1999 (GV NW S.516/SGV NW 2023) 
entspricht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 
1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 18 -Blecher, Eifgenstraße- gemäß 
§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
Kraft.
Hinweise:
Die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 18 -Blecher, Eifgenstraße- wird 
während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat  
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
im Geschäftsbereich III -Bauen & Tech-
nische Dienste- der Gemeinde Oden-
thal, Altenberger-Dom-Straße 29, zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Über den Inhalt des Planes sowie über 
die Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt.
Auf die Rechtsfolgen der nachstehen-
den Bestimmungen des Baugesetz-
buchs und der Gemeindeordnung NRW 
wird hingewiesen:
1.  Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1 

und 2 sowie Abs. 4:
 „(3)  Der Entschädigungsberech-

tigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in §§ 39 bis 
42 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des An-
spruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Ent-
schädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen be-
antragt.

 (4)  Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeich-
neten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit 
des Anspruchs herbeigeführt 
wird.“
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• Thema: Artenschutzbelange
• Insbesondere betroffene Umweltbe-
lange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a BauGB: 
Pflanzen und Tiere/Biologische Vielfalt
Artenschutzrechtliche Vermeidungs-
maßnahmen zum Schutzgut Pflanzen/
Tiere/Artenschutz.
II.  Stellungnahmen von Fachbehör-

den und sonstigen Trägern öffent-
licher Belange aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) 
BauGB

 1.  Stellungnahme der Artenschutzbe-
hörde des Rheinisch-Bergischen 
Kreises vom 13.09.2016

 •  Thema: Artenschutz
 •  Insbesondere betroffene Umwelt-

belange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a 
BauGB:

     Landschaft
     Hinweis, dass auf den betroffenen 

Flächen hinsichtlich möglicher 
Gehölzrodungen die Verbotstat-
bestände gemäß § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz einzuhalten 
sind.

 2.  Stellungnahme der Unteren Land- 
schaftsbehörde des Rheinisch- 
Bergischen Kreises vom 13.09.2016

 •  Thema: Landschaftspflegerischer 
Begleitplan

 •  Insbesondere betroffene Umwelt-
belange i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a 
BauGB:

     Landschaft, Tiere, Pflanzen, Bo-
den, Wasser und biologische Viel-
falt

     Anregung zur Erstellung eines 
landschaftspflegerischen Fach-
beitrags.

Die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die nach Einschät-
zung der Gemeinde Odenthal wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnah-
men werden ausgelegt. Es handelt sich 
dabei um die vorstehend aufgelisteten 
Dokumente I – II.

Wesentlicher Inhalt der Änderung:
−  Zulässigkeit von Nebenanlagen 

gem. § 14 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) im Bereich der 
Peter-Hecker-Straße 8 -24 und 
Steinweg 1 im Ortsteil Oden thal-
Scheuren

Die Abgrenzung Bebauungsplans Nr. 
72 -Peter-Hecker-Straße- ist aus dem 
nachfolgend abgedruckten Übersichts-
plan zu ersehen.
Innerhalb des Bebauungsplangebiets 
liegen folgende Flurstücke:
Gemarkung Oberodenthal, Flur 7
Flurstücke 1694, 1695, 1704 – 1707, 
1722, 1727, 1972, 1973, 2119, 2424 
und 2425.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden gemäß § 3 (2) BauGB 
wird hiermit bekanntgegeben.
Der vorgenannte Entwurf zum Bebau-
ungsplan einschließlich der Begrün-
dung und die Artenschutzprüfung Stufe 
I liegen in der Zeit von

Montag, den 09.01.2017 bis ein-
schließlich Freitag, den 10.02.2017

im Geschäftsbereich III –Bauen & Tech-
nische Dienste der Gemeinde Oden thal, 
Altenberger-Dom-Straße 29, 51519 
Odenthal, während der Dienststunden
montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Während der Auslegungsfrist können 
zur Planung schriftliche Stellungnah-
men vorgebracht oder im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische 
Dienste- der Gemeinde Odenthal zur 
Niederschrift erklärt werden. Nicht 
fristgerechte abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung 
über die Änderung des Bebauungs-
plans unberücksichtigt bleiben.
Offengelegt werden
•  der Entwurf des Planes, die Begrün-

dung und die Artenschutzprüfung 
(Stufe 1)

•  die vorhandenen umweltbezogenen 
Informationen und die wesentlichen 
bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen

Folgende Arten umweltbezogener In-
formationen und wesentliche bereits 
vorhandene umweltbezogene Stellung-
nahmen sind bei der Gemeinde Odent-
hal verfügbar:
I.  Fachgutachten und fachgutachterli-

che Stellungnahme zum Bebauungs-
plan Nr. 72 –Peter-Hecker-Straße-

 1. Artenschutzprüfung (Stufe 1)
  Planungsgruppe Grüner Winkel aus 

Nümbrecht (Mai 2016)
  Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung 

des Bebauungsplanes Nr. 72 -Pe-
ter-Hecker-Straße-

montags bis donnerstags
 von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
 und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
freitags von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr
sowie jeden 1. Donnerstag im Monat 
 von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
aus.
Der Geschäftsbereich III -Bauen & 
Technische Dienste- der Gemeinde 
Odenthal informiert dort über Hinter-
grund und Zielsetzung sowie über die 
voraussichtlichen Auswirkungen der 
Planung.
Während dieses Zeitraums wird im 
Geschäftsbereich III -Bauen & Techni-
sche Dienste- der Gemeinde Odenthal 
die Gelegenheit geboten, die Planung 
zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über die Bebauungsplanände-
rung unberücksichtigt bleiben. 
Neben dem frühzeitigen Beteiligungs-
verfahren im Geschäftsbereich III -Bau-
en & Technische Dienste- der Gemein-
de Odenthal kann die Bekanntmachung 
auch im Internet unter www.odenthal.
de/hauptnavigation/buerger/bauen-
wohnen/bekanntmachungen-
aktuelle-verfahren eingesehen werden.
Odenthal, den 21. November 2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

		Bekanntmachung
Der Ausschuss für Planen und Bauen 
der Gemeinde Odenthal als zuständiger 
Fachausschuss hat in seiner Sitzung 
am 03.11.2016 folgenden Beschluss 
gefasst:
  Der Ausschuss für Planen und 

Bauen beschließt für den Be-
bauungsplan Nr. 72 -Peter-He-
cker-Straße- die öffentliche Aus-
legung gemäß § 3 (2) sowie § 4 (2) 
des Baugesetzbuches.
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sie im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend ge-
macht hat, aber hätte geltend machen 
können.
Odenthal, den 21.11.2016
Der Bürgermeister
gez.: Lennerts

Neben der Offenlegung im Geschäfts-
bereich III -Bauen & Technische Diens-
te- der Gemeinde Odenthal kann die 
Bekanntmachung auch im Internet un-
ter www.odenthal.de/hauptnavigation/
buerger/bauen-wohnen/
bekanntmachungen-aktuelle-verfahren 
eingesehen werden.
Es wird auf den § 47 (2a) Verwaltungs-
gerichtsordnung hingewiesen. Hier-
nach ist in einem späteren Normenkon-
trollverfahren der Antrag einer Person 
zu einem Bebauungsplan unzulässig, 
wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die 
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